






� ��� ����������������� � ��
 ���� �
�


���� ���������� ��� ����� �� 
����� ��� �
	��� ����� �
����� � �������� � 

������������� ���� 
��� ������ ����� ���� ��	�������� ��� ���� ���� ���� ›������ ��� 
���������� � ��� �����
�� ��� �
����� � �������� � �
���������� ��� ��� ���������� ��� 
������������������� 
�� ��� �������������	����� �������� � ›�
� ��� �
	��� ��	 ������ 
����� ������� �����	����� ���������� ���� �� ��� �� ������ � ������ ������� ��	��	������ 
�
	��������������������� ���� �
	�����������������  ������������� �� �
��������� 

����
��������������������
�������������

���� ��������		������� ����������
	���� ����� � � �
�� �� ������ ������� ���	�� 
����� �� ��� �� � �� �
�� � ������ ������� ������������ �������� ��������	�� ������� 
������� ���� �� ��� ��
���� ��� ����������� ��������		������������� �� 
������ 
��� �� �
����
��� ��� ��
��� �������� ��� ��������		
��������� �
	���� ��	���� 
������� �������� �
�� ��� ��������		��
�� ��� �������������	����� �������� � ›�
�� 
��� ���������� �������������� ������ ��� �� ������ � �� ������ ������� ��	��	������ 
��������		������������� �� ������	�������	�� ��� ������ ������������
���� �������� �� ��� ������� ��� ��
���� ��������		�������� ����� ������
�������� ��� ����������� ������������� ����� ��� ���� ���� �������������	��� �� 
�
	��� ������� ��� ���� ������ �������������	��� �� ������ ��� ���� ����� ��	 ��� 
������������� ��� ���� ������ �������������	��� ������������
�����	������� 
� �����

���

	��������������������������������������
��������������
�������������

����������� ��	��������� �
	���� ��� �����
������ ���� ��������� ��������	������� 
����������� ���� �		��������� ������������� ���� � � �
�� �� ������ ������� 
�� �� 
����� ����� ��� ��������� �����  � �� �
	����������� ��� ���� ���� �������� ���� 
�
	������ ��� ��� �����������
� �� ��� �� ������ � �� ������ ������� ��	��	������ 
��������		��������������  ������������� �� ���������� 

����
�������
���������
�������������������
���
���
���������
��
�

�����������
	���� ��������� ��� ����������
 ����� � � �
�� ��� �� ��� �� ������ 
�������  ����� ��� �
	���
������� 
�� ��� �������������	����� �������� � ›�
� 
��� �
	��� ��	 ������ ����� ��������������� ����� �
	������������� ����� ������� 
�����	����� ���������� ���� �� ��� ��	�� ������������ �
	��������������������� ���� 
�
	����������������� ���� ������ � ������ �������  ������������� �
�������� ������� 

����
���������
����������������������

���� ��� ���� ��� ��� ����� ��������� ����� � � �
�� �� ������ ������� ����� 
��	��� ����� ���� 
�� ����� ����� ��� ���������� ��	����� ��� ���� ���� �������
������	��� �� ��� ��	�� 
�����
���� ���� ���� ����������� �� �
��������� ��� ��������� 
���� ������������ �� �� �
��������� ���� ���� �������������� ��� ���������� ��� ���� 
›�	��� 	�� ›��������� ��� ���������� �������������� �������
���� ��� ���� ��� ��� ����� ��������� ��� ������������� ������ ������� ����

��������� ����������� ���� ���� ���������� �����	������� ��������� 
�� ��� �������
������	����� �������� � ›�
� �� ��������� ��	����� ��� ��� �������� ����� ��	����� 
›���������� ���� ����� ��� �������������������� ���� � � �
�� � ������ ������� 
������������� ���������� ������ ����� ��� ���� ��� �
	���� ��� ��� �������������������� 
��� ��������� �� 
��������
���� �� �����������  ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��������� ��� �����������
��� �� ��� �� ������ � ������ ������� ��	��	������ �
	��������������������� ���� 
�
	����������������� �� ������	�������	��� ������ ��� �������� ���� �� 
����� ��� 
��
���� ��������		��������  �������� �
����
�� �������

����� �������
��� ���� ����������� �����
������������ �
�� ��
�����
����� 
���
 �›����

����
�
�������������������������
������›�����������›���

���� ����������� �
	���
������� ����¡
��� 
����
	���
������� ��� �� �� �� �� ��� �� ��� � ��� ����� � ����������������
��� 
���� ����� ��������		
������� 	�� ¢������¢����� ��� ��� �� ��� � ��� ����� � 

����������������
��� �������� ��������		
������� 	��  ���������
��� �
	����� ��� �� �� ��� � ��� ��� � 

����������������
��� �
	������ � ��� ��� ���� ���� �������������	��� ������������� ��	����  
��� ¢����������������� ��� �� £ �� �⁄ ����������������
����� �
	���
������� �� ����� ������ ������� ���� ��� �� ���� � ¥�� �� �� � ��� � ���
������� �
	���
�������� ¥��� � � �
�� � ������ ������� �� �
���������� �
	���� ���	�� 
��� �� ��� 	�� ��� ������� ������������ �
	���
�������� ���� ���� � ��� �
������ 

������������� �������
���� ��� ���� ���� �������������	��� ������ ��� ������������������� ��� ��� ��	�
����� ��� �
	���� �����������
���� �
	���
������� �� ������������� ���� ��� ���	������ 
��� �����
� ��� �������� ��	���� ����� ��� 
���	������� �������� ��� ��� ���	����� 
���������� 	����� �
	���
������� ���� ��� ������������������� �� �
��������� 

���� ��� �
	���
������� ������ ��� �������� ��� 
���	������� ������� ��� 
������������������� 
�� �������������� ��� ���	����� ���������
¥���� ����� ��� 
���	������� ������� ��� ���� ������ �������������	��� �������
��� 
�������� ������ ����� ��������� ��� ƒ������� ��� ����������������� ������������ 
����������� �
	���������� ���� ���� ¢������������ ›���������  ��� ��� �������������� 
��	 ������ 
�� ��� �������������	����� �������� � ›�
� ��	������ ��� ���������������
����� ��� �
��  ����� ������������ �
	���
������� ���	���� ��� ���� ������������ ��� 

���	������� ������� ��� ���� ������ �������������	��� �����������
���� ��� ������������������ ����� ��� 	�� ��� �� ���������� �
	�������� ��� 
����������� ������������ �
	���
������� ���� ��� 
�������� ›�������� �� ���� �� 

����	��� ��� 
����
	���
��������������������� ��� �� ������ ��������� ��� ����� 
���›� 
������������ �� ���� �� ���� ������������ �������� ���� 
���� �������		����� 
�������� ���� �������� 
��������������
��� ������������������ ��� ��� ›���� ��� ������ ��� 
����
	���
������� ������������ 
������ � ������ ������� 	����������� ��� ��������������� ��� ����������������� �� 
��� �		�������� �
	������������� ��� ���������� 	�� ��� �������� ����� 
�� ������
�� 
����� ����� ������ �� ��������������
������������������ � ��
�� ������������� ���������� ��� ������������ ������ � 
������ ������� ������������ 
����
	���
�������������� ������������
��� ��������������� ��� ��������  ��� 
�� �� ��� � ��� ¢��������› ��� ����� ������� 
������� ��� ���������� ��� �������������������� ���� ��	 �����	������� ������ 
�� ��� 
�������������	����� �������� � ›�
� ��� �������� ��������������� 	��  ���������
��� 
�
	���� ����������� ��� ���	����� ���������
���� ��	��� ›�������� �� �������������� ������������������ � ��� ���������
����������� ��� ����� �����������	������� ��� ����������� ›������ ����� ����	����� 
������  ����� ��� ��� �������������� ��� �
	���
������� �� ��� �������� 
�	���
���� 
������ ����� �����
�� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �
���� � ¥�� � ������������ 
�
	������ � �� ���� ��� ���� �
�� � 	����������� ���������������� ������������ 
���� ��� ������� 
�����
���� ������������������ ›�������� �  ����� ��� ���� 
������� ���������� �������� ��� ������������ �������� ��������� ��� ���	����� 
�������� ������� ��� ›������ ���� 	�� ������
���� ��� �������� ���������� ���� 
�� ��	����� ����������� ��	������ ���� ������� ���������� ������� ����������  ����� 
�������� ��� ��������� �������� ����� � �������� �� �������������� ������ �� ����� 
��� ��������� 	����������� ��������� ¢������ ��	�������� �������
���� ��� �����
���� 
��� �������� �������� ›�������� � ����� 	�� �		�������� 
������������� ��	���� ��� ��������� ��� 
����������������� ��������������� ���� 
›����������� ������������ ������ � ��� �������§ �
����� �� � ��� � ������ ��������
������

����
�
�������
��������������
��

���� 
����
	��� �� ����� ��� � � �
�� �� ��� �
�� �� ������ �������� ��� ��� 
���������� �
�������� ����� ��� �� ��� ���� � �� �
�� � ¥�� � ������ ������� ��������
����� �
	���
�������� 
���������������
���� 
����
	���
������� ���� � �� �
�� � ¥�� � ������ ������� ��� ��������� ���� 
� �� �
�� � ¥�� � ������ ������� ������ ���������������� ��� 
���� �������		����� ���� 
� �� �
�� � ¥�� � ������ ������� ��������������� ��������� ���� ���� ���� 	�� ����
����� 
������������������ �� ������������������ ��� ¤������������ ��� ������
�����
� 
��� ���� ����  ��� �� ������	��� ���� 	�� ������� 
�������� �
	���
������� ����� 
�������� ����  ������� �������� 	�� ��� �
	��� 	��������� 
��� 	�� ��� �
	��� ����������� ��������� ���� ��� ��� �������������	����� �������� � 
›�
� 
� ���� ����
���
���� ��� �
	���
������� �� ����� ��� � �� �
�� � ������ ������� ��� ��� 
���� ���� �������������	��� ����������� �
	������ � ���� ��� ��� ���������� ��� 
�������������������� �� �
	������ 
�� ����� ��� �� 
��������������� ���� ��� ����
��������	������� ��	 �		��������� ���� ��� �		��������� ��� ��� ��������� �������� 
������� �� ��� ��	����������� �����	�����  ���� ����� ��� ����� ��� ��� �
��������� 
���� ��������� ����� ������������� ���� ��� �
	���
������� ���� �� 
�	�������� ������� 
��	 ��� ������ �� ��� ��������� ���� �
�� ����� � � ¤��������� ���� ��� ����������
 ���� �� �
����� � ����� ���� ��� �������� ����� ����
�� ������ ������� ���� �� 
��� ����
������� ��������
 ��� �		��������� ��� ��������� �
���������� ��� ������� 

�����
���� ������������������ ›�������� � ��� ������
���� ��� �������� ����
������ ��� ��� �������������� ��� �
	���
������� �� ������������ ������������ ��������� 
���� ��� ���������� ��� ��� ������������������� �� 
�����		�� ����� ���� ��� 
��������� ��� �������� ��	���� ��� �������� ��	�����  ����
������ �����������	�������� ����� ���	������ ������ ��� �
	���
������� ����                  
� �� �
�� � ������ ������� �� ����� ���������� ��	���������� ��� ��� ���������� 
��� �������������������� ���
����� ������� �� ��� �����������	�������� ���� 
����������� �����	����� ��� ��������� 
��� 
������ ������  ������ ���� ���� ���� 

�� ������������������ ��� ����������� ��� ���� ������ �������������	��� ����
��������� ���� ��� ��	���������������� ��� ����� �� �������� ����� ��� ���������� ��� 
�������������������� ���� ��� ��������� �
	���
������� ��� ���������� �
	�������� 
������������ ��� ��� ������ �� ���	������
���� �
	���
������� ���� ����� ����������� �� ������� �� ��� ����������� �
	���� �� 
��������� �� ���
������� �������������� ���� ������� ����������� ������������� ��� 



16. Juli 2010	 Anhalt-Bitterfeld 	 25

Hilfsmittel einzustampfen oder zu verdichten; Asche und Schlacke dürfen in heißem 
Zustand nicht eingefüllt werden.
(5)	 Außerhalb der zugelassenen Abfallbehälter nach § 20 Abs.1 dieser Satzung 
zur Abholtour bereitgestellte Abfälle werden nicht mit entsorgt.
(6)	 Können die Abfallbehälter aus einem von dem Anschluss- oder Benutzungs-
pflichtigen zu vertretendem Grunde nicht entleert oder abgefahren werden (z. B. nicht 
rechtzeitige Bereitstellung), so erfolgt die Entleerung und Abfuhr erst am nächsten 
regelmäßigen Abfuhrtag. Der Abfallbehälter ist dann von der Straße zu entfernen.
(7)	 Bei vorübergehenden Einschränkungen (Feiertagen), Unterbrechungen, 
Verspätungen oder Ausfällen der Abfuhr, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, 
betriebsnotwendigen Arbeiten (bis zu einer Woche pro Jahr), behördlichen Verfügungen, 
Streik oder Verlegung des Zeitpunktes der Abfuhr, hat der Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Entschädigung. Die ausgefallene 
Abfuhr wird in angemessener Frist nachgeholt.
(8)	 Die vorstehenden Satzungsbestimmungen ausfüllende weitere Regelungen 
können sich aus Allgemeinen Entsorgungsbedingungen nach dem Vertragsverhältnis 
der Anschluss- und Benutzungspflichtigen mit der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH 
ergeben.

III. Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen
§ 22

Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen
(1)	 Erzeuger oder Besitzer von Abfällen nach § 5 Abs. 5 dieser Satzung haben 
diese im Rahmen ihrer Verpflichtungen selbst oder durch beauftragte Dritte zu den in 
der Anlage 3 aufgeführten Abfallentsorgungsanlagen oder Abfallannahmestellen zu 
bringen. Der Transport hat in geschlossenen oder gegen Verlust des Abfalls in sonstiger 
Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen.
(2)	 Die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen 
wird durch eine vom Anlagenbetreiber festgelegte Benutzungsordnung geregelt. Die 
Benutzungsordnung kann hinsichtlich der Annahmeverpflichtungen des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld Beschränkungen der Menge vorsehen, soweit es der ordnungsgemäße 
Betrieb der jeweiligen Entsorgungsanlage oder Annahmestelle erfordert.

§ 23
Zugelassene Abfälle

Zur Abgabe an den im Entsorgungsgebiet des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vorgehal-
tenen Abfallentsorgungsanlagen und den Abfallannahmestellen sind die in der Anlage 3 
im Abfallartenkatalog aufgeführten Abfälle zugelassen.

IV. Schlussbestimmungen
§ 24

Entgelt
(1)	 Für die Leistungen der Abfallentsorgung erhebt die Anhalt-Bitterfelder 
Kreiswerke GmbH privatrechtliche Entgelte nach Maßgabe der zwischen ihr und den  
Benutzungspflichtigen sowie übrigen Nutzern geschlossenen Entsorgungsverträgen.
(2)	 Für die Benutzung der Entsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen nach 
§ 22 dieser Satzung werden privatrechtliche Entgelte nach den für diese Anlagen/
Annahmestellen geltenden Bestimmungen durch den jeweiligen Anlagenbetreiber 
erhoben. 

§ 25
Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
dieser Satzung können als Ordnungswidrigkeit im Sinne von § 6 Abs. 4 der Land-
kreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.08.2009 (GVBl. LSA 2009 S. 435) geahndet werden. Ordnungswidrig im Sinne von 
§ 6 Abs. 4 der Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1.	 entgegen § 5 Abs. 5 dieser Satzung seiner Entsorgungspflicht nicht ordnungs-

gemäß nachkommt, 
2.	 entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 dieser Satzung Abfälle durchsucht oder entfernt,
3.	 entgegen § 8 Abs. 1 dieser Satzung sein Grundstück nicht an die öffentliche 

Abfallentsorgung anschließt,
4.	 entgegen § 8 Abs. 2 dieser Satzung überlassungspflichtige Abfälle nicht 

überlässt,
5.	 entgegen § 10 Abs. 1 dieser Satzung den Anfall von Abfällen nicht anzeigt,
6.	 entgegen § 10 Abs. 2 dieser Satzung die erforderlichen Auskünfte über Art, 

Beschaffenheit, Menge und Herkunft des Abfalls sowie über die Zahl der 
gemeldeten Personen und Änderungen der Personenzahl nicht anzeigt,

7.	 entgegen § 10 Abs. 3 dieser Satzung den Wechsel an Grundstückseigentum 
nicht anzeigt,

8.	 entgegen § 10 Abs. 4 dieser Satzung das Aufstellen zur Erfassung notweniger 
Abfallbehälter nicht duldet oder den Mitarbeitern des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld den Zutritt zum Grundstück verweigert,

9.	 entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 dieser Satzung Abfälle nicht getrennt bereithält,

10.	 entgegen § 14 Abs. 2 und 3 dieser Satzung kompostierbare Abfälle bereitstellt,
11.	 entgegen § 15 Abs. 2 dieser Satzung Sperrmüll bereitstellt,
12.	 entgegen § 16 Abs. 1 dieser Satzung schadstoffhaltige Haushaltsabfälle und 

§ 17 dieser Satzung Kleinmengen von gefährlichen Abfällen aus anderen 
Herkunftsbereichen entsorgt,

13.	 entgegen § 19 dieser Satzung Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt,
14.	 entgegen § 20 Abs. 1 Satz 3 dieser Satzung Abfälle nicht in den dafür nach 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 dieser Satzung zugelassenen Abfallbehältern 
bereitstellt,

15.	 entgegen § 21 Abs. 1 dieser Satzung Abfälle nicht in den dafür zugelassenen 
Abfallbehältern bereitstellt,

16.	 entgegen § 21 Abs. 4 dieser Satzung handelt.
(2)	 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro 
geahndet werden. 
(3)	 Gesetzliche Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere § 326 Abs. 1 
StGB und § 61 Abs. 1 Nr. 1 KrW-/AbfG, bleiben unberührt.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung über die 
Abfallentsorgung im Landkreis Köthen/Anhalt vom 14.07.2005 (Amtsblatt Nr. 13/2005 
vom 29.07.2005 des Landkreises Köthen/Anhalt), die Satzung über die Abfallentsorgung 
im Landkreis Bitterfeld vom 31.03.2005 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises 
Bitterfeld vom 27.05.2005) und die Satzung über die Abfallentsorgung für den Landkreis 
Anhalt-Zerbst vom 24.03.2006 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-
Zerbst am 30.03.2006), die Satzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld über die Erhebung 
von Gebühren zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) in den Bereichen Zerbst/
Anhalt und der Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe vom 30.10.2008 sowie die  
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensat-
zung) für den Landkreis Köthen/Anhalt vom 06.03.2007 außer Kraft.

V. Anlagenverzeichnis
Anlage 1:	 Abfälle, die gemäß § 5 Abs. 3  Satz 1 von der Entsorgung durch den Land-

kreis ausgeschlossen sind, soweit sie nicht in privaten Haushaltungen 
angefallen  sind bzw. nicht unter die Regelung des § 5 Abs. 3 Satz 2 der 
Abfallentsorgungssatzung fallen (Kleinmengenregelung)

Anlage 2:	 Abfälle, die gemäß § 5 Abs. 4 vom Einsammeln und Befördern durch den 
Landkreis ausgeschlossen sind

Anlage 3:	 Abfallentsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen
Anlage 4:	 Gefäßvolumen nach Einwohnergleichwerten 

Köthen (Anhalt), 24.06.2010

gez. U. Schulze
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld			   (Siegel)
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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

01 01 01 Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen

01 01 02 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

01 03 04 * Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfi-
dischem Erz

01 03 05 *   andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten

01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 
01 03 05 fallen

01 03 07 * andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 
chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen

01 03 08 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 
07 fallen

01 03 09 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rot-
schlamm, der unter 01 03 07 fällt                                    

01 03 99 Abfälle a. n. g.

01 04 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen 
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

01 04 08 Abfälle von Kies und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 
04 07 fallen

01 04 09 Abfälle von Sand und Ton

01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 
07 fallen

01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 04 07 fallen

01 04 12 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung 
von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 
04 11 fallen

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 01 04 07 fallen

01 04 99 Abfälle a. n. g. 

01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen

01 05 05 * ölhaltige Bohrschlämme und –abfälle

01 05 06 * Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und –abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
01 05 05 und 01 05 06 fallen

01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und –abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen

01 05 99 Abfälle a. n. g.

02 01 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen

02 01 02 Abfälle aus tierischem Gewebe

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

02 01 06 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdor-
benes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft

02 01 08 * Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe 
enthalten

02 01 09 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 02 01 08 fallen 

02 01 10 Metallabfälle

02 01 99 Abfälle a. n. g.

02 02 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen

02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe

02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 02 04 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

02 02 99 Abfälle a. n. g.

02 03 01 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennpro-
zessen

02 03 02 Abfälle von Konservierungsstoffen

02 03 03 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 03 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

02 03 99 Abfälle a. n. g.

02 04 01 Rübenerde

02 04 02 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm 

02 04 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

02 04 99 Abfälle a. n. g.

02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 05 02 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

02 05 99 Abfälle a. n. g.

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 06 02 Abfälle von Konservierungsstoffen

02 06 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

02 06 99 Abfälle a. n. g.

02 07 01 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des 
Rohmaterials

02 07 02 Abfälle aus der Alkoholdestillation

02 07 03 Abfälle aus der chemischen Behandlung

02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 07 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

02 07 99 Abfälle a. n. g.

03 01 01 Rinden und Korkabfälle

03 01 04 * Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche 
Stoffe enthalten

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

03 01 99 Abfälle a. n. g.

03 02 01 * halogenfreie organische Holzkonservierungsmittel

03 02 02 * chlororganische Holzkonservierungsmittel

03 02 03 * metallorganische Holzkonservierungsmittel

03 02 04 * anorganische Holzkonservierungsmittel

03 02 05 * andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

03 02 99 Holzschutzmittel a. n. g.

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle

03 03 02 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)

03 03 05 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Papp-
abfällen

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

03 03 09 Kalkschlammabfälle

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen 
Abtrennung

03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 03 03 10 fallen

03 03 99 Abfälle a. n. g.

04 01 01 Fleischabschabungen und Häuteabfälle

04 01 02 geäschertes Leimleder

04 01 03 * Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase

04 01 04 chromhaltige Gerbereibrühe

04 01 05 chromfreie Gerbereibrühe

04 01 06 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwas-
serbehandlung

Anlage 1 zur Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Abfälle, die gemäß § 5 Abs. 3  Satz 1 von der Entsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind, soweit sie nicht in privaten Haushaltungen angefallen sind bzw. nicht 
unter die Regelung des § 5 Abs. 3 Satz 2 der Abfallentsorgungssatzung fallen (Kleinmengenregelung)
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04 01 07 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasser-
behandlung

04 01 08 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, 
Falzspäne)

04 01 09 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish

04 01 99 Abfälle a. n. g.

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse)

04 02 14 * Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten

04 02 15 Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen

04 02 16 * Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten

04 02 17 Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen

04 02 19 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

04 02 20 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 04 02 19 fallen

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

04 02 99 Abfälle a. n. g.

05 01 02 * Entsalzungsschlämme

05 01 03 * Bodenschlämme aus Tanks

05 01 04 * saure Alkylschlämme

05 01 05 * verschüttetes Öl

05 01 06 * ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung

05 01 07 * Säureteere

05 01 08 * andere Teere

05 01 09 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

05 01 10 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 05 01 09 fallen

05 01 11 * Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen

05 01 12 * säurehaltige Öle

05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung

05 01 14 Abfälle aus Kühlkolonnen

05 01 15 * gebrauchte Filtertone

05 01 16 schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung

05 01 17 Bitumen

05 01 99 Abfälle a. n. g.

05 06 01 * Säureteere

05 06 03 andere Teere

05 06 04 Abfälle aus Kühlkolonnen

05 06 99 Abfälle a. n. g.

05 07 01 * quecksilberhaltige Schlämme

05 07 02 schwefelhaltige Abfälle

05 07 99 Abfälle a. n. g.

06 01 01 * Schwefelsäure und schweflige Säure

06 01 02 * Salzsäure

06 01 03 * Flusssäure

06 01 04 * Phosphorsäure und phosphorige Säure

06 01 05 * Salpetersäure und salpetrige Säure

06 01 06 * andere Säuren

06 01 99 Abfälle a. n. g.

06 02 01 * Calciumhydroxid

06 02 03 * Ammoniumhydroxid

06 02 04 * Natrium- und Kaliumhydroxid

06 02 05 * andere Basen

06 02 99 Abfälle a. n. g.

06 03 11 * feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten

06 03 13 * feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten

06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 
06 03 13 fallen

06 03 15 * Metalloxide, die Schwermetalle enthalten

06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen

06 03 99 Abfälle a. n. g.

06 04 03 * arsenhaltige Abfälle

06 04 04 * quecksilberhaltige Abfälle

06 04 05 * Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten

06 04 99 Abfälle a. n. g.

06 05 02 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 06 05 02 fallen

06 06 02 * Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten

06 06 03 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen

06 06 99 Abfälle a. n. g.

06 07 01 * asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse

06 07 02 * Aktivkohle aus der Chlorherstellung

06 07 03 * quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme

06 07 04 * Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure

06 07 99 Abfälle a. n. g.

06 08 02 * chlorsilanhaltige Abfälle

06 08 99 Abfälle a. n. g.

06 09 02 phosphorhaltige Schlacke

06 09 03 * Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten

06 09 04 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 
09 03 fallen

06 09 99 Abfälle a. n. g.

06 10 02 * Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

06 10 99 Abfälle a. n. g.

06 11 01 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Titandioxidherstellung

06 11 99 Abfälle a. n. g.

06 13 01 * anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide

06 13 02 * gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)

06 13 03 Industrieruß

06 13 04 * Abfälle aus der Asbestverarbeitung

06 13 05 * Ofen- und Kaminruß

06 13 99 Abfälle a. n. g.

07 01 01 * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 01 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 01 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 01 07 * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

07 01 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände

07 01 09 * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 01 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 01 11 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 01 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 01 11 fallen 

07 01 99 Abfälle a. n. g.

07 02 01 * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 02 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 02 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 02 07 * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

07 02 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände
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07 02 09 * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 02 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 02 11 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 02 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 02 11 fallen

07 02 13 Kunststoffabfälle

07 02 14 * Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten

07 02 15 Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen

07 02 16 * gefährliche Silicone enthaltende Abfälle

07 02 17 siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten

07 02 99 Abfälle a. n. g.

07 03 01 * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 03 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 03 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 03 07 * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

07 03 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände

07 03 09 * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 03 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 03 11 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 03 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme      
derjenigen, die unter 07 03 11 fallen

07 03 99 Abfälle a. n. g.

07 04 01 * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 04 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 04 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 04 07 * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

07 04 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände

07 04 09 * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 04 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 04 11 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 04 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 04 11 fallen

07 04 13 * feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

07 04 99 Abfälle a. n. g.

07 05 01 * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 05 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 05 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 05 07 * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

07 05 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände

07 05 09 * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 05 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 05 11 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 05 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 05 11 fallen

07 05 13 * feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

07 05 14 feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen

07 05 99 Abfälle a. n. g.

07 06 01 * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 06 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 06 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 06 07 * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

07 06 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände

07 06 09 * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 06 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 06 11 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 06 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 06 11 fallen

07 06 99 Abfälle a. n. g.

07 07 01 * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 07 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 07 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 07 07 * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände

07 07 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände

07 07 09 * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 07 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 07 11 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 07 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 07 11 fallen

07 07 99 Abfälle a. n. g.

08 01 11 * Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemitel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

08 01 13 * Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten 

08 01 14 Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen

08 01 15 * wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder 
anderen gefährlichen Stoffen enthalten

08 01 16 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 08 01 15 fallen

08 01 17 * Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten

08 01 18 Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 17 fallen

08 01 19 * wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln 
oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten

08 01 20 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

08 01 21 * Farb- oder Lackentfernerabfälle

08 01 99 Abfälle a. n. g.

08 02 01 Abfälle von Beschichtungspulver

08 02 02 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten

08 02 03 wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten

08 02 99 Abfälle u. n. g.

08 03 07 wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten

08 03 08 wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten 

08 03 12 * Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

08 03 13 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen

08 03 14 * Druckfarbenschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

08 03 15 Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen

08 03 16 * Abfälle von Ätzlösungen

08 03 17 * Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen

08 03 19 * Dispersionsöl

08 03 99 Abfälle a. n. g.

08 04 09 * Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 
04 09 fallen

08 04 11 * klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten

08 04 12 klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 04 11 fallen
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08 04 13 * wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen 
Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten

08 04 14

wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 04 13 fallen

08 04 15 * wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe und Dichtmassen mit organischen 
Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten

08 04 16 wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe und Dichtmassen enthalten mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen

08 04 17 * Harzöle

08 04 99 Abfälle a. n. g.

08 05 01 * Isocyanatabfälle

09 01 01 * Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis

09 01 02 * Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis

09 01 03 * Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis

09 01 04 * Fixierbäder

09 01 05 * Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder

09 01 06 * silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer 
Abfälle

09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten

09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen 
enthalten

09 01 10 Einwegkameras ohne Batterien

09 01 11 * Einwegkameras mit Batterien, die unter 160601, 160602 oder 160603 fallen

09 01 12 Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 
11 fallen

09 01 13 * wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 06 fallen

09 01 99 Abfälle a. n. g.

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von 
Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung

10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz

10 01 04 * Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung

10 01 05 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 
fester Form

10 01 07 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 
Form von Schlämmen

10 01 09 * Schwefelsäure

10 01 13 * Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwas-
serstoffen

10 01 14 * Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbren-
nung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbren-
nung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen 

10 01 16 * Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 01 16 fallen

10 01 18 * Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 
05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen

10 01 20 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 20 fallen

10 01 22 * wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 01 23 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 01 22 fallen

10 01 24 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung

10 01 25 Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohle-
kraftwerke

10 01 26 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 01 99 Abfälle a. n. g.

10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke

10 02 02 unbearbeitete Schlacke

10 02 07 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 
02 07 fallen

10 02 10 Walzzunder

10 02 11 * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 02 12 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 02 11 fallen

10 02 13 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 10 02 13 fallen

10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen

10 02 99 Abfälle a. n. g.

10 03 02 Anodenschrott

10 03 04 * Schlacken aus der Erstschmelze

10 03 05 Aluminiumoxidabfälle

10 03 08 * Salzschlacken aus der Zweitschmelze

10 03 09 * schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze

10 03 15 * Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase 
In gefährlicher Menge abgibt

10 03 16 Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt

10 03 17 * teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung

10 03 18 Abfälle aus der Anodenherstellung die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 03 17 fallen

10 03 19 * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

10 03 20 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt

10 03 21 * andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 03 22 Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 10 03 21 fallen

10 03 23 * Feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 03 24 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 03 23 fallen

10 03 25 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 10 03 25 fallen

10 03 27 * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 03 28 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 03 27 fallen

10 03 29 * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken 
und schwarzen Krätzen

10 03 30 Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen

10 03 99 Abfälle a. n. g.

10 04 01 * Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)

10 04 02 * Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)

10 04 03 * Calciumarsenat

10 04 04 * Filterstaub

10 04 05 * andere Teilchen und Staub

10 04 06 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung

10 04 07 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

10 04 09 * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 04 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 04 09 fallen

10 04 99 Abfälle a. n. g.

10 05 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)

10 05 03 * Filterstaub
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10 05 04 andere Teilchen und Staub

10 05 05 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung

10 05 06 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

10 05 08 * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 05 09 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 05 08 fallen

10 05 10 * Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser 
entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben

10 05 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen

10 05 99 Abfälle a. n. g.

10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)

10 06 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)

10 06 03 * Filterstaub

10 06 04 andere Teilchen und Staub

10 06 06 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung

10 06 07 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

10 06 09 * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 06 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 06 09 fallen

10 06 99 Abfälle a. n. g.

10 07 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)

10 07 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)

10 07 03 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung

10 07 04 andere Teilchen und Staub

10 07 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

10 07 07 * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 07 08 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 07 07 fallen

10 07 99 Abfälle a. n. g.

10 08 04 Teilchen und Staub

10 08 08 * Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)

10 08 09 andere Schlacken

10 08 10 * Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser 
entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben

10 08 11 Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen

10 08 12 * Teer, der Abfälle aus der Anodenherstellung enthält

10 08 13 Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 08 12 fallen 

10 08 14 Anodenschrott

10 08 15 * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

10 08 16 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt

10 08 17 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 08 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 10 08 17 fallen

10 08 19 * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 08 20 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 08 19 fallen

10 08 99 Abfälle a. n. g.

10 09 03 Ofenschlacke

10 09 05 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 09 05 fallen

10 09 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen

10 09 08

Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 09 07 fallen

10 09 09 * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt

10 09 11 * andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten

10 09 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen

10 09 13 * Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten

10 09 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen

10 09 15 * Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten

10 09 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 09 15 fallen

10 09 99 Abfälle a. n. g.

10 10 03 Ofenschlacke

10 10 05 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 10 05 fallen

10 10 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 10 07 fallen

10 10 09 * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

10 10 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt

10 10 11 * andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten

10 10 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen

10 10 13 * Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten

10 10 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen

10 10 15 * Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten

10 10 16 Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 10 15 fallen

10 10 99 Abfälle a. n. g.

10 11 03 Glasfaserabfall

10 11 05 Teilchen und Staub

10 11 09 * Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen

10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 
10 11 09 fällt

10 11 11 * Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten 
(z.B. aus Elektronenstrahlröhren)

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt

10 11 13 * Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

10 11 14 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 11 13 fallen

10 11 15 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 11 16 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 11 15 fallen

10 11 17 * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

10 11 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 10 11 17 fallen

10 11 19 * feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 11 20 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 11 19 fallen

10 11 99 Abfälle a. n. g. 

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen

10 12 03 Teilchen und Staub

10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

10 12 06 verworfene Formen

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug  (nach 
dem Brennen)

10 12 09 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 12 09 fallen

10 12 11 * Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten

10 12 12 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen

10 12 13 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung
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10 12 99 Abfälle a. n. g.

10 13 01 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen

10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk

10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)

10 13 07 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

10 13 09 * asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement

10 13 10 asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 13 09 fallen

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

10 13 12 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 13 12 fallen

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme

10 13 99 Abfälle a. n. g.

10 14 01 * quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung

11 01 05 * saure Beizlösungen

11 01 06 * Säuren a. n. g.

11 01 07 * alkalische Beizlösungen

11 01 08 * Phosphatierschlämme

11 01 09 * Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 
fallen

11 01 11 * wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 12 wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen

11 01 13 * Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 14 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen

11 01 15 * Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, 
die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 16 * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze

11 01 98 * andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 99 Abfälle a. n. g.

11 02 02 * Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Geothit)

11 02 03 Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse

11 02 05 * Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe 
enthalten

11 02 06 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 11 02 05 fallen

11 02 07 * andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

11 02 99 Abfälle a. n. g.

11 03 01 * cyanidhaltige Abfälle

11 03 02 * andere Abfälle

11 05 01 Hartzink

11 05 02 Zinkasche

11 05 03 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung

11 05 04 * gebrauchte Flussmittel

11 05 99 Abfälle a. n. g.

12 01 01 Eisenfeil- und –drehspäne

12 01 02 Eisenstaub und –teile

12 01 03 NE-Metallfeil- und –drehspäne

12 01 04 NE-Metallstaub und –teilchen

12 01  Kunststoffspäne und -drehspäne

12 01 06 * halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und 
Lösungen)

12 01 07 * halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und 
Lösungen)

12 01 08 * halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen

12 01 09 * halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen

12 01 10 * synthetische Bearbeitungsöle

12 01 12 * gebrauchte Wachse und Fette

12 01 13 Schweißabfälle

12 01 14 * Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen

12 01 16 * Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

12 01 18 * ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme)

12 01 19 * biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle

12 01 20 * gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

12 01 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 
01 20 fallen

12 01 99 Abfälle a. n. g.

12 03 01 * wässrige Waschflüssigkeiten

12 03 02 * Abfälle aus der Dampfentfettung

13 01 01 * Hydrauliköle, die PCB enthalten

13 01 04 * chlorierte Emulsionen

13 01 05 * nichtchlorierte Emulsionen

13 01 09 * chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

13 01 10 * nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

13 01 11 * synthetische Hydrauliköle

13 01 12 * biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle

13 01 13 * andere Hydrauliköle

13 02 04 * chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

13 02 05 * nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

13 02 06 * synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

13 02 07 * biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

13 02 08 * andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

13 03 01 * Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten

13 03 06 * chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen

13 03 07 * nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis

13 03 08 * synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle

13 03 09 * biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle

13 03 10 * andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle

13 04 01 * Bilgenöle aus der Binnenschifffahrt

13 04 02 * Bilgenöle aus Molenablaufkanälen

13 04 03 * Bilgenöle aus der übrigen Schifffahrt

13 05 01 * feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

13 05 02 * Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern

13 05 03 * Schlämme aus Einlaufschächten

13 05 06 * Öle aus Öl-/Wasserabscheidern

13 05 07 * öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern

13 05 08 * Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

13 07 01 * Heizöl und Diesel

13 07 02 * Benzin

13 07 03 * andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)

13 08 01 * Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern

13 08 02 * andere Emulsionen

13 08 99 * Abfälle a. n. g.

14 06 01 * Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW

14 06 02 * andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische

14 06 03 * andere Lösemittel und Lösemittelgemische

14 06 04 * Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten

14 06 05 * Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
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15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

15 01 03 Verpackungen aus Holz

15 01 04 Verpackungen aus Metall

15 01 05 Verbundverpackungen

15 01 06 gemischte Verpackungen

15 01 07 Verpackungen aus Glas

15 01 09 Verpackungen aus Textilien

15 01 10 * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

15 01 11 * Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. 
Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse

15 02 02 * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

16 01 03 Altreifen

16 01 04 * Altfahrzeuge

16 01 06 Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile 
enthalten

16 01 07 * Ölfilter

16 01 08 * quecksilberhaltige Bestandteile

16 01 09 * Bestandteile, die PCB enthalten

16 01 10 * explosive Bauteile (z.B. aus Airbags)

16 01 11 * asbesthaltige Bremsbeläge

16 01 12 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen

16 01 13 * Bremsflüssigkeiten

16 01 14 * Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

16 01 15 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen

16 01 16 Flüssiggasbehälter

16 01 17 Eisenmetalle

16 01 18 Nichteisenmetalle

16 01 19 Kunststoffe

16 01 20 Glas

16 01 21 * gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 
11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen

16 01 22 Bauteile a. n. g.

16 01 99 Abfälle a. n. g.

16 02 09 * Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten

16 02 10 * gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen 

16 02 11 * gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe enthalten

16 02 12 * gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten

16 02 13 * gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 
13 fallen

16 02 15 * aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile

16 02 16 aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 16 02 15 fallen

16 03 03 * anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

16 03 04 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen

16 03 05 * organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

16 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen

16 04 01 * Munition

16 04 02 * Feuerwerkskörperabfälle

16 04 03 * andere Explosivabfälle

16 05 04 * gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich 
Halonen)

16 05 05 Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 15 01 10 und 16 05 04 fallen

16 05 06 * Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche ent-
halten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien

16 05 07 * gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten

16 05 08 * gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten

16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 
05 07 oder 16 05 08 fallen

16 06 01 * Bleibatterien

16 06 02 * Ni-Cd-Batterien

16 06 03 * Quecksilber enthaltende Batterien

16 06 04 Alkalibatterien (auer 16 06 03)

16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren

16 06 06 * getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren

16 07 08 * ölhaltige Abfälle

16 07 09 * Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten

16 07 99 Abfälle a. n. g. 

16 08 01 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, 
Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07)

16 08 02 * gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren 
Verbindungen enthalten

16 08 03 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen 
enthalten, a. n. g.

16 08 04 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07)

16 08 05 * gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten

16 08 06 * gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden

16 08 07 * gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

16 09 01 * Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat

16 09 02 * Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat

16 09 03 * Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid

16 09 04 * oxidierende Stoffe a. n. g.

16 10 01 * wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

16 10 02 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen

16 10 03 * wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten

16 10 04 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen

16 11 01 * Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metall-
urgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metal-
lurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen

16 11 03 * andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

16 11 05 * Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozes-
sen, die gefährliche Stoffe enthalten

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozes-
sen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik

17 01 06 * Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 
Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 01 06 fallen

17 02 01 Holz

17 02 02 Glas

17 02 03 Kunststoff

17 02 04 * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefähr-
liche Stoffe verunreinigt sind
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17 03 01 * Kohlenteerhaltige Bitumengemische

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

17 03 03 * Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Blei

17 04 04 Zink

17 04 05 Eisen und Stahl

17 04 06 Zinn

17 04 07 gemischte Metalle

17 04 09 * Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

17 04 10 * Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

17 05 03 * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

17 05 05 * Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält

17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

17 05 07 * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält

17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

17 06 01 * Dämmmaterial, das Asbest enthält

17 06 03 * anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 
Stoffe enthält

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

17 06 05 * asbesthaltige Baustoffe

17 08 01 * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

17 09 01 * Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten

17 09 02 * Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmas-
sen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, 
PCB-haltige Kondensatoren)

17 09 03 * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 
gefährliche Stoffe enthalten

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

18 01 01 Spitze und scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)

18 01 02 Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 
18 01 03)

18 01 03 * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
besondere Anforderungen gestellt werden

18 01 06 * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

18 01 07 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen

18 01 08 * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen

18 01 10 * Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin

18 02 01 Spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 
02 02 fallen

18 02 02 * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
besondere Anforderungen gestellt werden

18 02 03 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
keine besonderen Anforderungen gestellt werden

18 02 05 * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

18 02 06 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen

18 02 07 * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

18 02 08 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen

19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt

19 01 05 * Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

19 01 06 * wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige 
flüssige Abfälle

19 01 07 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung

19 01 10 * gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung

19 01 11 * Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten

19 01 12 * Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die 
unter  19 01 11 fallen

19 01 13 * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 19 01 13 fällt

19 01 15 * Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält

19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt

19 01 17 * Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen

19 01 19 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung

19 01 99 Abfälle a. n. g.

19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen 
bestehen

19 02 04 * vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten

19 02 05 * Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

19 02 06 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 02 05 fallen

19 02 07 * Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen

19 02 08 * flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 02 09 * feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 
09 fallen 

19 02 11 * sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

19 02 99 Abfälle a. n. g.

19 03 04 * als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle

19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen

19 03 06 * als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle

19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen 

19 04 01 verglaste Abfälle

19 04 02 * Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung

19 04 03 * nicht verglaste Festphase

19 04 04 wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern

19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen, ausge-
nommen mineralische Abfälle, Kunststoff- und Metallabfälle

19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen

19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost

19 05 99 Abfälle a. n. g.

19 06 03 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen

19 06 04 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungs-
abfällen

19 06 05 Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen 
Abfällen 

19 06 06 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und 
pflanzlichen Abfällen

19 06 99 Abfälle a. n. g.

19 07 02 * Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält

19 07 03 Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände

19 08 02 Sandfangrückstände

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser

19 08 06 * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze

19 08 07 * Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern

19 08 08 * schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen

19 08 09 Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle 
und -fette enthalten

19 08 10 * Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 08 09 fallen
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19 08 11 * Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die 
gefährliche Stoffe enthalten

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen

19 08 13 * Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von indus-
triellem Abwasser enthalten

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen

19 08 99 Abfälle a. n. g

19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung 

19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle

19 09 05 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze

19 09 06 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern

19 09 99 Abfälle a. n. g.

19 10 01 Eisen und Stahlabfälle

19 10 02 NE-Metall-Abfälle

19 10 03 * Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 10 03 fallen

19 10 05 * andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten

19 10 06 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen

19 11 01 * gebrauchte Filtertone

19 11 02 * Säureteere

19 11 03 * wässrige flüssige Abfälle

19 11 04 * Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen

19 11 05 * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

19 11 06 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 11 05 fallen

19 11 07 * Abfälle aus der Abgasreinigung

19 11 99 Abfälle a. n. g.

19 12 01 Papier und Pappe

19 12 02 Eisenmetalle

19 12 03 Nichteisenmetalle

19 12 04 Kunststoff und Gummi

19 12 05 Glas

19 12 06 * Holz, das gefährliche Stoffe enthält

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

19 12 08 Textilien

19 12 09 Mineralien (z. B. Sand, Steine)

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

19 12 11 * sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 
Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

19 13 01 * feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 13 01 fallen

19 13 03 * Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten

19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 13 03 fallen

19 13 05 * Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe 
enthalten

19 13 06 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 13 05 fallen

19 13 07 * wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von 
Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten

19 13 08 wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von 
Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen

20 01 01 Papier und Pappe/Karton

20 01 02 Glas

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

20 01 10 Bekleidung

20 01 11 Textilien

20 01 13 * Lösemittel

20 01 14 * Säuren

20 01 15 * Laugen

20 01 17 * Fotochemikalien

20 01 19 * Pestizide

20 01 25 Speiseöle und –fette

20 01 26 * Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

20 01 27 * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe 
enthalten

20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 20 01 27 fallen

20 01 29 * Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

20 01 31 * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

20 01 37 * Holz, das gefährliche Stoffe enthält

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

20 01 39 Kunststoffe

20 01 40 Metalle

20 01 41 Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen

20 01 99 sonstige Fraktionen a. n. g.

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle

20 02 02 Boden und Steine

20 02 03 andere nicht kompostierbare Abfälle

20 03 02 Marktabfälle

20 03 03 Straßenkehricht

20 03 04 Fäkalschlamm

20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung

20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g.

Anlage 2 zur Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Abfälle, die gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis ausgeschlossen sind

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsver-
bände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle, sofern nicht durch Regelung nach § 21 Abs. 1 
dieser Satzung erfasst

20 03 07 Sperrmüll, sofern nicht durch Regelung nach § 15 dieser Satzung erfasst
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Anlage 3  zur Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 

Abfallentsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen

I	 Kleinannahmestellen
1.	 Kleinanlieferannahmestelle
	 Am Flugplatz 1
	 39264 Zerbst/Anhalt OT Straguth

	 Entsorgernummer: NA 8200094

2. 	 Umschlagstation Straguth
	 Am Flugplatz 1
	 39264 Zerbst/Anhalt OT Straguth

	 Entsorgernummer: NA 8200095

3.	 Abfallumladestation
	 Salegaster Chaussee 10
	 06803 Bitterfeld-Wolfen, OT Greppin 

	 Entsorgernummer: NA 8200015

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

17 02 01 Holz

17 03 03 * Kohlenteer und teerhaltige Gemische

17 06 05 * asbesthaltiger Baustoff

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

20 01 01 Papier und Pappe 

20 01 13 * Lösemittel

20 01 14 * Säuren

20 01 15 * Laugen

20 01 17 * Fotochemikalien

20 01 19* Pestizide

20 01 21 * Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

20 01 27 * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche 
Stoffe enthalten

20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 27 * fallen

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

20 01 33 * Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 
06 03 fallen, sowie gemischte Batterien enthalten

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 33 * fallen

20 01 35 * gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche 
Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 
und 20 01 23 fallen

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

20 01 40 Metalle

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

20 03 03 Straßenkehricht

20 03 07 Sperrmüll

10 13 11                Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09* und 10 13 10* fallen

12 01 02                 Eisenstaub und -teile 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 

15 02 03                Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02* fallen

16 11 04                Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Pro-
zessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03* fallen

16 11 06                Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05* fallen

17 02 01                Holz 

17 06 04                Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 
17 06 03* fällt

17 09 04                gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen

18 01 01                spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03*) 

18 01 04                Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- un
d                              Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)   

18 02 01                spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 
18 02 02* fallen

18 02 03                Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden

19 08 01                Sieb- und Rechenrückstände 

19 08 02                Sandfangrückstände 

19 08 99                Abfälle a. n. g. 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der me-
chanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 12 11* fallen

20 01 01               Papier und Pappe 

20 02 01               biologisch abbaubare Abfälle

20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

20 03 03 Straßenkehricht 

20 03 07               Sperrmüll 

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

03 01 05               Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen

07 06 99 Abfälle a. n. g. 

10 01 01                Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme 
von Kesselstaub, der unter 10 01 04* fällt

10 01 02                Filterstäube aus Kohlefeuerung 

10 01 15                Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfall-
mitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14* fallen

10 01 23                wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 10 01 22* fallen

10 11 03                Glasfaserabfall 

10 13 10                Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 10 13 09* fallen

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne

16 01 19 Kunststoffe

17 02 03 Kunststoff

17 02 04 * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind

17 03 01 * kohlenteerhaltige Bitumengemische

17 03 03 * Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 09 01, 17 09 02 und d17 09 03 fallen

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektions-
präventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 
werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegklei-
dung, Windeln)

19 12 04 Kunststoff und Gummi

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

20 01 01 Papier und Pappe

20 01 02 Glas
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II.	 Kompostierungsanlagen

1.	 Kompostierungsanlage Holzweißig - Brifa
	 Niemegker Straße
	 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld

	 Entsorgernummer: NA 8200005

2.	 Kompostierungsanlage 
	 Elsdorfer Weg
	 06366 Köthen

	 Entsorgernummer: NA 8200044

III.	 Bauschuttrecyclinganlagen

1.	 Mobile Brecheranlage für Bauschutt
	 Am Flugplatz 1 
	 39264 Zerbst/Anhalt OT Straguth

	 Entsorgernummer: NA 8200074

4.	 Anlage zum Umschlagen, zeitweiliger Lagerung und Behandlung von 
	 nicht gefährlichen Abfällen

	 Kleinannahmestelle Am Scherbelberg
	 Maxdorfer Straße
	 06366 Köthen

	 Entsorgernummer: NA 8200050

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

15 01 06 gemischte Verpackungen

15 01 09 Verpackungen aus Textilien

16 01 03 Altreifen

16 01 19 Kunststoffe

17 02 03 Kunststoff

17 03 03 * Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 
01 und 17 03 03 fällt

17 06 05  * asbesthaltiger Baustoff

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektions-
präventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 
werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegklei-
dung, Windeln)

19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährli-
chen Abfällen bestehen

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände

19 12 04 Kunststoff und Gummi

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

20 01 01 Papier und Pappe 

20 01 02 Glas

20 01 40 Metalle

20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

20 03 03 Straßenkehricht

20 03 07 Sperrmüll

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft (nur Rinden, Holz und Holzreste)

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle (nur kompostierbare Fraktionen)

20 03 02 Marktabfälle (nur kompostierbare Fraktionen)

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

02 01 06 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließ-
lich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern 
behandelt

02 03 01 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl, Zentrifugier- und Ab-
trennprozessen

02 03 03 Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 07 01 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zer-
kleinerung des Rohmaterials 

02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

03 01 01 Rinden und Korkabfälle

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

15 01 03 Verpackungen aus Holz

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle (Biotonne)

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 01 04 07 fallen

01 04 09 Abfälle von Sand und Ton

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 04 07 fallen 

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug 
(nach dem Brennen)

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme

17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
03 01 fallen

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
05 03 fallen

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 08 01 fallen

20 02 02 Boden und Steine

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen,  das unter 20 01 37 fällt

20 01 39 Kunststoffe

20 01 40 Metalle

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

20 03 07 Sperrmüll
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2.	 Bauschuttrecyclinganlage
	 Elsdorfer Weg 
	 06366 Köthen

	 Entsorgernummer: NA 8200046

IV.	 Schadstoffzwischenlager

1.	 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen 
	 Hugo-Preuß-Str. 1
	 06766 Bitterfeld-Wolfen

	 Entsorgernummer: NA 8200010

3.	 Anlage zur Sortierung von Bauschutt, Altholz und Sperrmüll
	 Holzweißig Niemegker Straße 
	 06749 Bitterfeld-Wolfen

	 Entsorgernummer: NA 8200011

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 04 07 fallen

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug 
(nach dem Brennen)

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme

15 01 03 Verpackungen aus Holz

17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 170106 fallen

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
03 01 fallen

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
05 03 fallen

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 08 01 fallen

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

19 12 09 Materialien (z.B. Sand, Steine)

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

20 02 02 Boden und Steine

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

13 02 05 * nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mine-
ralölbasis

15 01 10 * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

15 01 11 * Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix 
(z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse

15 02 02 * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfilter a.n.g.), Wischtücher 
und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

16 01 03 Altreifen

16 01 07 * Ölfilter

16 01 09 * Bestandteile, die PCB enthalten

16 01 13  * Bremsflüssigkeiten

16 01 14 * Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

16 01 15 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
01 14 fallen

16 02 09 * Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten

16 05 06 * Laborchemikalien, die aus gefährlichen

Stoffen bestehen 
oder solche enthal-
ten, einschließlich 
Gemische von La-
borchemikalien

Materialien (z.B. Sand, Steine)

16 05 07 * gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen 
Stoffen bestehen oder solche enthalten 

16 05 08 * gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen 
Stoffen bestehen oder solche enthalten

16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen

16 06 01 * Bleibatterien

16 06 02 * Ni-Cd-Batterien

16 06 03 * Quecksilber enthaltende Batterien

20 01 13 * Lösemittel

20 01 14 * Säuren

20 01 15 * Laugen

20 01 17 * Fotochemikalien

20 01 19 * Pestizide

20 01 21 * Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

20 01 23 * gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe ent-
halten

20 01 26 * Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
25 fallen

20 01 27 * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefähr-
liche Stoffe enthalten

20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 20 01 27 fallen

20 01 31 * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 
fallen

20 01 33 * Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 
oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akku-
mulatoren, die solche Batterien enthalten

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 20 01 33 fallen

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 04 07 fallen

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug 
(nach dem Brennen)

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme

15 01 03 Verpackungen aus Holz

17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik

17 01 07 Gemische aus Beton,. Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

17 02 01 Holz

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
03 01 fallen

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 08 01 fallen

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

19 12 09 Materialien (z.B. Sand, Steine) hier nur Steine

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 191301 fallen

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

20 03 07 Sperrmüll



	 38	 Anhalt-Bitterfeld 	 16. Juli 2010

2.	 Schadstoffzwischenlager
	 Maxdorfer Straße
	 06366 Köthen

	 Entsorgernummer: NE 8200045

3.	 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen 
	 Salegaster Chaussee 10
	 06803 Bitterfeld-Wolfen OT Greppin

	 Entsorgernummer: NA 8200097

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

03 02 01 * halogenfreie organische Holzschutzmittel 

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

03 02 02 * chlororganische Holzschutzmittel

03 02 03 * metallorganische Holzschutzmittel

03 02 04 * anorganische Holzschutzmittel

03 02 05 * andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

07 03 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 03 04 * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

07 06 03 * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen

07 06 99 Abfälle a.n.g.

08 01 11 * Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten

08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
08 01 11 fallen

08 01 20 wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

08 01 21 * Farb- oder Lackentfernerabfälle

08 04 09 * Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel 
oder andere gefährliche Stoffe enthalten

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 08 04 09 fallen

09 01 01 * Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis

09 01 02 * Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis

09 01 03 * Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis

09 01 04 * Fixierbäder

09 01 05 * Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder

13 01 01 * Hydrauliköle, die PCB enthalten

13 01 10 * nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

13 01 13 * andere Hydrauliköle

13 02 05 * nicht chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf 
Mineralölbasis

13 03 01 * Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten

13 03 07 * nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf 
Mineralölbasis

13 03 08 * synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle

13 03 10 * andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle

13 07 01 * Heizöl und Diesel

13 07 02 * Benzin

13 07 03 * andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)

14 06 02 * andere halogenierte Lösemittel u. Lösemittelgemische

14 06 03 * andere Lösemittel und Lösemittelgemische

15 01 04 Verpackungen aus Metall

AVV Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

17 02 04 * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe  verunreinigt sind

17 03 01 * kohlenteerhaltige Bitumengemische

17 03 03 * Kohlenteer und teerhaltige Gemische

17 06 05 * asbesthaltiger Baustoff

20 01 35 * gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefähr-
liche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 21 und 20 01 23 fallen

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 
35 fallen

15 01 10 * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

15 02 02 * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), 
Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

16 02 09 * Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten

16 05 06 * Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Labor-
chemikalien

16 05 07 * gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen 
Stoffen bestehen oder solche enthalten

16 05 08 * gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen 
Stoffen bestehen oder solche enthalten

16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 
16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen

16 06 01 * Bleibatterien

16 06 02 * Ni-Cd-Batterien

16 06 03 * Quecksilber enthaltende Batterien

16 06 04 Alkalibatterien (außer 16 06 03)

16 06 06 * getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akku-
mulatoren

17 02 04 * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe  verunreinigt sind

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
03 01 fallen

20 01 13 * Lösemittel

20 01 14 * Säuren

20 01 15 * Laugen

20 01 17 * Fotochemikalien

20 01 19 * Pestizide

20 01 21 * Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

20 01 26 * Öle und Fette  mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
25 fallen

20 01 27 * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefähr-
liche Stoffe enthalten

20 01 29 * Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 
01 29 fallen

20 01 31 * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 
fallen

20 01 33 * Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 
oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akku-
mulatoren, die solche Batterien enthalten

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 20 01 33 fallen
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V. Annahmestellen für Elektroaltgeräte

1.	 Annahmestelle	 2.	 Kleinanlieferannahmestelle	 3.	 Annahmestelle
	 Hugo-Preuß-Straße 1		  Am Flugplatz 1		  Maxdorfer Straße
	 06766 Bitterfeld-Wolfen		  39264 Zerbst/Anhalt OT Straguth		  06366 Köthen

Anlage 4  zur Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Gefäßvolumen nach Einwohnergleichwerten)

Einrichtung / Betriebszweig
Bemessungseinheit

betriebsangehörige Personen
Bemessungseinheit

Betten bzw. Stellplätze
Anzahl Gleichwerte 

je Bemessungseinheit

a) Krankenhäuser und Sanatorien, Kinder-, Jugend- und  
Altenheime sowie ähnliche Einrichtungen

- 1 (Bett) 1

b) Hotels und Pensionen sowie sonstige Beherbergungsbetriebe 
(ohne Restauration)

- 5 (Betten) 1

c) Hotels und Pensionen sowie sonstige Beherbergungsbetriebe  
(mit Restauration)

1 - 5

c) Hotels und Pensionen sowie sonstige Beherbergungsbetriebe  
(mit Restauration)

1 - 4

d) Restaurants und Gaststätten (mit Verabreichung von Speisen) 1 - 2

e) Gaststätten (ohne Verabreichung von Speisen) 1 - 5

f) Imbisswagen und –stände 1 - 5

g) Lebensmitteleinzelhandel und Selbstbedienungsgeschäfte 1 - 5

h) Öffentliche Verwaltungen, Banken, Verbände, Krankenkassen, 
Versicherungen

5 - 1

i) Arztpraxen 2 - 1

j) Handels- und Versicherungsvertreter u.ä. mit eigenständigen 
Büro- und Geschäftsräumen

3 - 1

k) Freie Berufe wie Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten pp. 2 - 1

l) Industrie, Handwerk und übrige Gewerbe,  
soweit nicht vorstehend aufgeführt 

1 - 1

m) Kasernen und militärische Einrichtungen 5 - 1

n) Jugendherbergen u.ä. - 5 (Betten) 1

o)  Schulen und 15 - 1

p)  Campingplätze - 1 (Stellplatz) 3

q) bebaute, aber nicht  ständig bewohnte Grundstücke, insbesondere 
Kleingartenanlagen (Bemessungseinheit: Anzahl Kleingärten) und 
Wochenendgrundstücke (Bemessungseinheit: Grundstück)

- - 1

Bekanntmachung der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke

Der Aufsichtsrat der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH hat in seiner Sitzung 
vom 22.06.2010 nachstehende „Allgemeine Entsorgungsbedingungen“ (AEB) 
für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld beschlossen:

Allgemeine Entsorgungsbedingungen der Anhalt-Bitterfelder 
Kreiswerke GmbH - AEB ABIKW -

(Fassung gültig ab 01. Januar 2011)

I.	 Allgemeines
1. 	 Vorbemerkung und Geltungsbereich
1.1	 Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld („Landkreis“) entsorgt als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger die in seinem Gebiet angefallenen und überlassenen 
Abfälle nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes („KrW-/
AbfG“) und des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt („AbfG LSA“) in der jeweils 
geltenden Fassung nach Maßgabe der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld vom [Datum] in der jeweils geltenden Fassung (Abfallentsorgungs-
satzung – „AS“). Die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH („ABIKW“) ist gemäß § 16 

Abs. 1 KrW-/AbfG, § 3 AS als Dritte vom Landkreis mit der Erfüllung der diesem als 
öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger obliegenden Pflichten im Sinne von § 1 Abs. 
1 AS beauftragt. Die ABIKW ist Betreiberin der öffentlichen Einrichtung im Sinne von   
§ 1 Abs. 2 Satz 1 AS.
Die ABIKW ist durch den Landkreis ermächtigt, die Entsorgung von nach den Bestim-
mungen des KrW-/AbfG, des AbfG LSA und der AS überlassungspflichtigen Abfällen 
aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung aufgrund privatrechtlicher 
Vereinbarungen zwischen ihr und den nach § 4 Abs. 4 und 5 AS Anschluss- und 
Benutzungspflichtigen als Konzessionärin durchzuführen. Für diese Verträge gelten 
die nachfolgenden Allgemeinen Entsorgungsbedingungen („AEB“).
1.2	 Die AEB gelten ferner für Entsorgungsverträge, die die ABIKW mit sonstigen 
Nutzern der Entsorgungseinrichtung über die Entsorgung von anderen als den in Ziffer 
1.1 genannten Abfällen schließt.
1.3	 Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Bedingungen der/des Kundin/Kunden werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als die ABIKW ihrer Geltung ausdrücklich zustimmt. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn die ABIKW in Kenntnis abweichender 
Bedingungen der/des Kundin/Kunden Entsorgungsdienstleistungen erbracht hat.
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1.4	 Sofern der Landkreis oder die ABIKW für die Durchführung von Entsorgungs-
dienstleistungen Dritte beauftragt haben, sind diese Entsorgungsdienstleistungen als 
Leistungen der ABIKW gegenüber der/dem Kundin/Kunden anzusehen.

2.	 Begriffsbestimmungen
2.1	 Wochenendgrundstück ist ein bebautes Grundstück, das nach den bau-
rechtlichen Bestimmungen oder den tatsächlichen Verhältnissen zur Nutzung an 
Wochenenden bzw. in Urlaubszeiten und nicht für den ganzjährigen und dauerhaften 
Aufenthalt von Personen zum Zwecke der Wohnnutzung bestimmt ist.
2.2	 Kundin/Kunde ist der nach § 4 Abs. 4 und 5 AS Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige i. S. v. Ziffer 1.1 und der Nutzer der Entsorgungseinrichtung gemäß Ziffer 1.2.
2.3	 Im Übrigen gelten für das Vertragsverhältnis zwischen der ABIKW und der/
dem Kundin/Kunden die Begriffsbestimmungen des § 4 AS.

II. 	 Inanspruchnahme der Entsorgungsdienstleistungen
3. 	 Getrenntes Einsammeln von stofflich verwertbaren Abfällen 
3.1	 Die/der Kundin/Kunde hat die nachfolgenden Abfälle mit dem Ziel der 
Verwertung getrennt in den jeweils nach § 20 Abs. 1 AS und Ziffer 12.1 zugelassenen 
Abfallbehältern bereitzustellen bzw. auf den vorgesehenen Sammelplätzen nach Zif-
fer 12.8 Satz 3 entsprechend den von der ABIKW angebotenen Sammelsystemen zu 
überlassen:
•	 Kompostierbare Abfälle (Bioabfälle), soweit keine umfassende, fachgerechte 	

Eigenkompostierung erfolgt
•	 Alttextilien
•	 Altmetalle
•	 Papier, Pappe
•	 Elektro- und Elektronikschrott
•	 Verwertbare sperrige Abfälle 
•	 Schadstoffhaltige Haushaltsabfälle 
•	 Kleinmengen von gefährlichen Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen.
3.2	 Die Verpflichtungen zur getrennten Überlassung nach Ziffer 3.1 sind auch 
erfüllt, wenn die Abfälle auf der Grundlage von Rechtsverordnungen nach § 24 KrW-/
AbfG eingerichteten Erfassungs-/Einsammlungssystemen zugeführt werden.

4.	 Kompostierbare Abfälle
4.1	 Kompostierbare Abfälle i. S. v. § 4 Abs. 19 AS sind durch die/den Kundin/
Kunden in den dafür zugelassenen Behältern nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AS und 
Ziffer 12.1 Satz 1 Nr. 3 (Biotonne) zur Abholung durch die ABIKW oder den von ihr 
beauftragten Dritten bereitzustellen. Auf Grundstücken, die nach Lage, Beschaffenheit 
und Größe dazu geeignet sind, können nach Maßgabe der AS kompostierbare Abfälle 
selbst kompostiert werden. 
 
Ausgenommen von der Entsorgung als kompostierbare Abfälle sind flüssige Küchen-
abfälle, Speiseöle und -fette, tierische Erzeugnisse sowie Speisereste, die solche 
Bestandteile enthalten, Zigarettenkippen, Asche, Kehricht, Staubsaugerbeutelinhalte, 
Haustierstreu, Windeln, Hygienepapiere, Plastiktüten und Küchen- und Speiseabfälle 
aus Restaurants, Cateringeinrichtungen und gewerblichen Küchen.
4.2 	 Weiterhin besteht in der Zeit vom 15. März bis 15. Mai und vom 15. Sep-
tember bis zum 15. November im Rahmen des von der ABIKW im Abfallkalender für 
den Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie auf der Internetseite der ABIKW (www.abikw.
de) bekannt gegebenen Abholrhythmus für die Biotonne die Möglichkeit, sperrigen 
Grünabfall wie Sträucher und Äste gebündelt (max. Länge 1,50 m) bis zu einer Menge 
von 3 m³ zur Abholtour der kompostierbaren Abfälle entsprechend § 21 AS so zur 
Biotonne bereitzustellen, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt und Fußgänger nicht 
gefährdet werden. Stämme und Äste mit einem Durchmesser über 5 cm, gemessen 
an der dicksten Stelle, sowie Stubben sind von der Bereitstellung ausgeschlossen.
4.3	 Im Übrigen hat die/der Kundin/Kunde Grün- und Astschnitt aus privaten 
Haushaltungen an die entsprechende Abfallentsorgungsanlage oder Abfallannahme-
stelle nach Anlage 3 der AS kostenpflichtig zu übergeben. 
4.4	 Nativ-organische Abfälle von gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 
gärtnerisch genutzten Grundstücken zählen ebenfalls zu den kompostierbaren Abfällen. 
Für sie gilt Ziffer 4.3 entsprechend. 

5.	 Schadstoffhaltige Abfälle
5.1	 Schadstoffhaltige Haushaltsabfälle i. S. v. § 4 Abs. 13 AS dürfen nicht in 
die nach § 20 Abs. 1 AS und Ziffer 12.1 zugelassenen Behälter eingeworfen werden, 
sondern sind zu den mobilen und stationären Schadstoffsammelstellen zu bringen 
und dort zu übergeben. Die mobile Sammlung der schadstoffbelasteten Abfälle erfolgt 
zweimal jährlich über ein Schadstoffmobil. Als stationäre Schadstoffsammelstellen 
werden die in Ziffer IV. der Anlage 3 der AS aufgeführten Schadstoffzwischenlager in 
Bitterfeld-Wolfen und Köthen vorgehalten.
5.2	 Haltepunkte und Termine der mobilen Schadstoffsammlung sowie Annah-
mezeiten der stationären Schadstoffsammelstellen macht die ABIKW im Abfallkalender 
für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie auf der Internetseite der ABIKW (www.abikw.
de) bekannt.

6.	 Kleinmengen von gefährlichen Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen
Kleinmengen gefährlicher Abfälle aus Industrie, Gewerbe oder sonstigen Einrichtungen 
i. S. v. § 4 Abs. 14 AS bis zu einer Menge von insgesamt 2.000 kg je Kundin/Kunde und 
Jahr sind getrennt nach Abfallart und mit Inhaltsangabe an die in Ziffer IV. der Anlage 
3 der AS aufgeführten Schadstoffzwischenlager kostenpflichtig zu übergeben. 

7.	 Sperrmüll 
7.1	 Jede/jeder Kundin/Kunde kann das kostenfreie Abholen des Sperrmülls i. 
S. v. § 4 Abs. 12 AS mittels Abrufkarte zweimal im Jahr im Rahmen einer Menge von 
jeweils 2 m³ pro Kundin/Kunde unter Angabe von Art und Menge des Abfalls schriftlich 
bei der ABIKW beantragen; jede/jeder Kundin/Kunde erhält dazu von der ABIKW bzw. 
dem von ihr beauftragten Dritten pro Jahr zwei Spermüllabrufkarten. Darüber hinaus 
kann der Sperrmüll aus privaten Haushaltungen bis zu einer Menge von 2 m³ pro Kundin/
Kunde und Jahr kostenfrei gegen Vorlage der Abrufkarten an den hierfür bestimmten 
Abfallentsorgungsanlagen oder Abfallannahmestellen nach Anlage 3 der AS abgegeben 
werden. Sperrmüll ist getrennt vom Restmüll abzugeben.
7.2	 Im Falle der Abholung ist der Sperrmüll so gestapelt, gebündelt oder in 
sonstiger Weise geordnet vor dem Grundstück bereitzustellen, dass die Straße nicht 
verschmutzt wird, die öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht gefährdet wird und 
ein zügiges Verladen möglich ist. Dabei dürfen die zur Abholung bereitgestellten 
Einzelstücke höchstens ein Gewicht von 75 kg und eine Größe von 2,20 m x 1,50 m 
x 0,75 m haben. Der Sperrmüll ist bis 6.00 Uhr am Abholungstag bereitzustellen. Das 
Bereitstellen von Sperrmüll ist der/dem Kundin/Kunden nur zu dem von der ABIKW 
bestätigten Termin für die angemeldete Adresse und Abfallmenge gestattet. 
7.3	 Sperrmüll, der nicht im Rahmen der Abholung gemäß Ziffer 7.1 und/oder 7.2 
bereitgestellt wird bzw. dessen Menge oder Anfallhäufigkeit oder Maße oder Gewicht 
der Einzelstücke die Vorgaben nach Ziffer 7.1 und/oder 7.2 übersteigen, muss die/der 
Kundin/Kunde durch die ABIKW oder den von ihr beauftragten Dritten kostenpflichtig 
abholen lassen oder an die in Anlage 3 der AS aufgeführten Abfallentsorgungsanlagen 
oder Abfallannahmestellen kostenpflichtig übergeben. Die Abholung durch die ABIKW 
oder den von ihr beauftragten Dritten ist durch die/den Kundin/Kunden zuvor schriftlich 
zu beantragen.

8.	 Elektro- und Elektronikschrott
8.1	 Elektro- und Elektronikaltgeräte i. S. v. § 4 Abs. 18 AS sind, sofern nicht eine 
Rücknahme durch den Fachhandel erfolgt, der ABIKW oder den von ihr beauftragten 
Dritten in dem dafür betriebenen Hol- oder Bringsystem zu überlassen. Die Altgeräte 
sind undemontiert so zu überlassen, dass eine Verunreinigung der Stellfläche und eine 
Gefahr für Gesundheit und Sicherheit ausgeschlossen werden.
8.2	 Im Holsystem werden Elektro- und Elektronikaltgeräte aus privaten 
Haushaltungen mittels Entsorgungskarte nach vorherigem schriftlichen Antrag bei 
der ABIKW durch die ABIKW oder den von ihr beauftragten Dritten kostenfrei abgeholt; 
jede/jeder Kundin/Kunde erhält dazu von der ABIKW bzw. dem von ihr beauftragten 
Dritten pro Jahr [Anzahl] Entsorgungskarten. Zur Abholung an der Grundstücksgrenze 
zur öffentlichen Straße bereitgestellte, jedoch nicht abgeholte Gegenstände sind durch 
die/den Kundin/Kunden unverzüglich, spätestens jedoch einen Tag nach der Abholung, 
von der Bereitstellungsfläche rückstandslos zu entfernen.
8.3	 Im Bringsystem können Elektro- und Elektronikaltgeräte aus privaten 
Haushaltungen an den in der Anlage 3 der AS entsprechend aufgeführten Abfallent-
sorgungsanlagen oder Abfallannahmestellen in Bitterfeld-Wolfen, Köthen und Straguth 
oder im Rahmen der mobilen Schadstoffsammlung nach Ziffer 5. kostenfrei abgegeben 
werden. 

9.	 Papier, Pappe, Kartonagen
	 Papier, Pappe und Kartonagen i. S. v. § 4 Abs. 20 AS sind der ABIKW oder 
den von ihr beauftragten Dritten über das haushaltsnahe Sammelsystem im Holsystem 
(Papiertonne) getrennt von anderen Wertstoffen zu überlassen und hierfür in den nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 2 AS zugelassenen Abfallbehältern zur Abholung durch die ABIKW oder 
den von ihr beauftragten Dritten bereitzustellen. Die Abgabe an den entsprechenden 
Abfallentsorgungsanlagen oder Abfallannahmestellen nach Anlage 3 der AS kann auch 
im Bringsystem erfolgen.

10.	 Restabfälle 
Restabfall i. s. v. § 4 Abs. 10 und Abs. 11 AS ist in den nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 AS zuge-
lassenen Abfallbehältern zur Abholung durch die ABIKW oder den von ihr beauftragten 
Dritten bereitzustellen.

11.	 Sonstige Abfälle
Sonstige Abfälle, insbesondere gefährliche Abfälle, die zwar nicht nach Anlage 1 der 
AS von der Entsorgung ausgeschlossen sind, die aber nicht gemeinsam mit den her-
kömmlichen Abfällen aus privaten Haushaltungen oder aus anderen Herkunftsbereichen 
entsorgt werden können, sind in an den Abfallentsorgungsanlagen oder Abfallannah-
mestellen nach Anlage 3 der AS zu übergeben. 

12.	 Zugelassene Abfallbehälter und Einwohnergleichwert
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12.1	 Zugelassene Abfallbehälter sind gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 AS:
1.	 Restabfallbehälter mit 60 l, 80 l, 120 l, 240 l und 1.100 l Fassungsvermögen
2.	 blaue Tonne (Wertstoffbehälter für Papier/Pappe) mit 120 l, 240 l und 1.100 l 

Fassungsvermögen
3.	 Biotonne (Wertstoffbehälter für kompostierbare Abfälle) mit 60 l, 120 l und 240 l 

Fassungsvermögen
4.	 Abfallsäcke mit vom Landkreis autorisiertem Aufdruck 
5.	 Pressmüllcontainer mit 10 – 20 m³ Fassungsvermögen
Feste Abfallbehälter im Sinne der AEB sind die in Ziffer 12.1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 
genannten Abfallbehälter. Nach § 8 Abs. 2 AS zu überlassende Abfälle dürfen nur in 
den für sie jeweils zugelassenen Abfallbehältern nach Ziffer 12.1 Satz 1 zur Abholung 
bereitgestellt werden.
12.2	 Die ABIKW oder der von ihr beauftragte Dritte stellt der/dem Kundin/Kunden 
die zur Aufnahme des Abfalls vorgeschriebenen Abfallbehälter in ausreichender Dimen-
sionierung und Anzahl zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellten festen Abfallbehälter 
sind von der/dem Kundin/Kunden zur Benutzung zu übernehmen.
12.3	 Die Abfallbehälter werden als Eigentum der ABIKW oder des von ihr be-
auftragten Dritten der/dem Kundin/Kunden bei Erstgestellung zur Verfügung gestellt. 
Nicht durch die ABIKW oder dem von ihr beauftragten Dritten ausgegebene Behälter 
werden nicht geleert. Bei Änderung der Behälterzuordnung entsprechend veränderter 
Abfallmengen, -art oder Personenzahl/Gleichwert kann der Behälteraustausch auf 
Antrag bei der ABIKW erfolgen. Die/der Kundin/Kunde, die/der über keinen zugelassenen 
Abfallbehälter verfügt, hat dies unverzüglich der ABIKW anzuzeigen.
12.4 	 Die/der Kundin/Kunde wählt den für die zu erwartende Abfallmenge als 
ausreichend anzusehenden Abfallbehälter aus. Bei bewohnten Grundstücken muss 
im Regelfall ein Restabfallbehältermindestvolumen von 60 l je Einwohner und Monat 
(Einwohnergleichwert – „EWG“) bereitstehen. Abhängig von der von der/dem Kundin/
Kunden nach den Ziffern 18.1 oder 19.1 ausgewählten Variante wird eine blaue Wert-
stofftonne und/oder eine Biotonne bereitgestellt.
12.5	 Für Kleingartenanlagen richtet sich die Größe und Anzahl der Restabfall-
behälter nach Anlage 4 der AS. 
12.6	 Für Wochenendgrundstücke ist grundsätzlich mindestens ein entsprechend 
Anlage 4 der AS zugelassenes Restabfallbehältervolumen vorzuhalten. Das Behälter-
volumen der Biotonne kann bis zu 120 l pro Person/EWG und Monat gewählt werden. 
Der/dem Kundin/Kunde wird auf schriftlichen Antrag bei der ABIKW ein größeres 
Behältervolumen für kompostierbare Abfälle zur Verfügung gestellt.
12.7	 Sofern Grundstücke, einschließlich Kleingartenanlagen und Wochenendgrund-
stücken, mit einem Entsorgungsfahrzeug aus technischen Gründen nicht angefahren werden 
können und die Bereitstellung der Abfallbehälter an der nächsten befahrbaren Straße nicht 
zumutbar ist, sind die nach Ziffer 12.1 Satz 1 Nr. 4 zugelassenen Abfallsäcke entsprechend 
dem nach Ziffer 12.4 festgelegten Behältervolumen vorzuhalten.
12.8	 Für mehrere benachbarte Grundstücke können ein oder mehrere gemein-
same Behälter mit entsprechend größerer Kapazität zur Verfügung gestellt werden. Das 
Gleiche gilt für Grundstücke mit Wohngebäuden mit mehreren Wohnungen. Wenn es 
aufgrund von schwierigen Zufahrten oder dichter Besiedlung tunlich erscheint, können 
anstelle der genannten Behälter, 1.100 l-Behälter in entsprechender Anzahl an durch 
die ABIKW festgelegten zentralen Sammelplätzen aufgestellt werden.
12.9 	 Für gewerblich, freiberuflich oder gemischt genutzte Grundstücke, für 
öffentliche oder private Einrichtungen erfolgt die Bemessung des bereitzustellenden 
Mindestvolumens nach Einwohnergleichwerten (vgl. zum Begriff Ziffer 17.4) entspre-
chend Anlage 4 der AS; Ziffern 12.3, 12.4 und 12.8 gelten entsprechend. 

13. 	 Durchführung der Entsorgung mit zugelassenen Abfallbehältern
13.1 	 Restabfallbehälter nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AS und Biotonnen nach     
§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AS werden vierzehntäglich, die blaue Wertstofftonne nach § 20 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AS vierwöchentlich geleert. Dies gilt auch für Freibäder, Wochen-
endgrundstücke und Kleingartenanlagen sowie Campingplätze mit Sommerbetrieb. 
Die ABIKW kann im Einzelfall oder für örtlich begrenzte Abfuhrbereiche einen längeren 
oder kürzeren Zeitraum für die Abholung festlegen. Der für die Abholung vorgesehene 
Wochentag wird von der ABIKW im Abfallkalender des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
sowie auf der Internetseite der ABIKW (www.abikw.de) bekannt gegeben.
13.2	 Die Abfallbehälter i. S. v. § 20 Abs. 1 Satz 1 AS sind von der/dem Kundin/
Kunden am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr so bereitzustellen, dass das Entsorgungsfahrzeug auf 
öffentlichen oder dem öffentlichen Verkehr dienenden privaten Straßen an die Aufstell-
plätze heranfahren kann, damit das Laden und der Abtransport ohne Schwierigkeiten 
gewährleistet ist. Die Abfallbehälter sind an befestigten Straßen auf dem Fußweg an der 
Bordsteinkante (bei 1.100 l-Containern muss die Bordsteinkante so abgesenkt sein, dass die 
Behälter nicht gehoben werden müssen) oder an den Fahrbahnrand innerhalb der öffentli-
chen Verkehrsfläche abzustellen. Für mehrere benachbarte Grundstücke und Grundstücke 
mit Wohngebäuden mit mehreren Wohnungen ist die Bereitstellung der Abfallbehälter in 
eingehausten Standplätzen zulässig, wenn die Zuwegungen und die Behälterstandplätze 
so beschaffen sind, dass das Entleeren der Behälter gefahr- und schadlos erfolgen kann. 
13.3	 Können Entsorgungsfahrzeuge nicht vorfahren, müssen die Abfallbehälter 
nach § 20 Abs. 1 AS von der/dem Kundin/Kunden zu einem geeigneten Aufstellplatz 
gebracht werden, an den Entsorgungsfahrzeuge ohne Behinderung heranfahren und an 

dem die Abfallbehälter entleert und beladen werden können. Dies gilt auch bei Straßen-
sperrungen. Den Weisungen der ABIKW hinsichtlich der Wahl dieses Aufstellungsplatzes 
ist Folge zu leisten. Durch die/den Kundin/Kunden sind die geleerten Abfallbehälter 
und eventuelle Abfallreste unverzüglich von der Straße zu entfernen.
13.4	 Die Abfallbehälter i. S. v. § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 AS sind mit den von 
der ABIKW der/dem Kundin/Kunden nach Ziffer 18.3 oder Ziffer 19.3 zur Verfügung 
gestellten Banderolen zu kennzeichnen; nicht entsprechend gekennzeichnete Behälter 
werden nicht geleert.
13.5	 Abfallbehälter sind stets geschlossen zu halten. Die Abfallbehälter sind 
sorgfältig zu behandeln und vor Verlust und Beschädigung zu schützen. Insbesondere 
ist es unzulässig, Abfälle in Behältern zu verbrennen, einzuschlämmen oder mittels 
technischer Einrichtungen und Hilfsmittel einzustampfen oder zu verdichten. Asche 
und Schlacke dürfen in heißem Zustand nicht eingefüllt werden. Für den Ersatz von 
Schäden an den Abfallbehältern haftet die/der Kundin/Kunde nach den allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen. Die Abfallbehälter sind im Bedarfsfalle durch die/den 
Kundin/Kunden zu reinigen.
13.6 	 Außerhalb der zugelassenen Abfallbehälter nach § 20 Abs. 1 Satz 1 AS zur 
Abholung bereitgestellte Abfälle werden nicht (mit-)entsorgt. Die Regelungen in den 
Ziffern 4.2, 7.2 und 8.2 bleiben unberührt. 
13.7	 Können die Abfallbehälter aus einem von der/dem Kundin/Kunden zu 
vertretenden Grund nicht geleert oder abgefahren werden (z. B. nicht rechzeitige 
Bereitstellung), sind die Abfallbehälter von der Straße zu entfernen und es erfolgt die 
Leerung und Abholung erst am nächsten regelmäßigen Abfuhrtag. 
13.8	 Bei vorübergehenden Einschränkungen (Feiertagen), Unterbrechungen, 
Verspätungen oder Ausfällen der Abholung, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, 
betriebsnotwendigen Arbeiten, behördlichen Verfügungen, Streik oder Verlegung des 
Zeitpunktes der Abholung, hat die/der Kundin/Kunde keinen Anspruch auf Schadenersatz 
oder Entschädigung. Die ausgefallene Abholung wird in angemessener Frist nachgeholt. 

14.	 Selbstanlieferung von Abfällen
14.1	 Soweit Abfälle gemäß diesen AEB an die Abfallentsorgungsanlagen oder 
Abfallannahmestellen nach Anlage 3 der AS zu übergeben sind oder dort abgegeben 
werden können, gelten für die dortige Anlieferung neben den Bestimmungen der AS 
und diesen AEB die Benutzungsordnungen der jeweiligen Abfallentsorgungsanlagen 
und Abfallannahmestellen. Ist die Anlieferung kostenpflichtig, richtet sich die Höhe 
des von der/dem Kundin/Kunden zu entrichtenden Entgelts nach den für die jeweilige 
Abfallentsorgungsanlage und Abfallannahmestelle geltenden Entgeltbestimmungen. 
Die Benutzungsordnung kann Beschränkungen der Abfallmenge vorsehen, soweit es 
der ordnungsgemäße Betrieb der jeweiligen Abfallentsorgungsanlage oder Abfallan-
nahmestelle erfordert.
14.2	 Die Abfälle sind gemäß Ziffer 3.1 getrennt an der Abfallentsorgungsanlage 
oder Abfallannahmestelle nach Anlage 3 der AS zu übergeben.
14.3	 Abfälle aus privaten Haushaltungen können bei gelegentlichem Mehranfall 
gegen ein zusätzliches Entgelt grundsätzlich auch direkt an den entsprechenden Ab-
fallentsorgungsanlagen oder Abfallannahmestellen nach Anlage 3 der AS abgegeben 
werden. 
14.4	 Zum Nachweis des Wohnortes muss durch die/den Kundin/Kunden auf 
Verlangen des Aufsichtspersonals auf den Abfallentsorgungsanlagen und Abfallan-
nahmestellen nach Anlage 3 der AS der Personalausweis vorgelegt werden. Die auf 
den Anlagen und Annahmestellen vorgehaltenen Einrichtungen dienen insbesondere 
der Erfassung stofflich verwertbarer, sperriger und schadstoffbelasteter Abfälle aus 
dem Kreisgebiet. In den Benutzungsordnungen dieser Anlagen können Festlegungen 
und Beschränkungen zum Umfang der in diesen Anlagen gemäß Anlage 3 der AS zu 
entsorgenden Abfälle getroffen werden.
14.5	 Die Öffnungszeiten der Anlagen und Annahmestellen zur Selbstanlieferung 
richten sich nach der jeweiligen Benutzungsordnung. Das Betreten und Befahren ge-
schieht auf eigene Gefahr, Kindern unter 14 Jahren ist das Betreten nur in Begleitung 
Erwachsener gestattet.
14.6	 Dem Aufsichtspersonal ist die Durchsicht der angelieferten Abfälle zu 
gestatten, dessen Anweisungen ist Folge zu leisten.
14.7 	 Kundinnen/Kunden in ihrer Eigenschaft als Erzeuger oder Besitzer von 
Abfällen nach § 5 Abs. 5 AS haben diese im Rahmen ihrer Verpflichtungen selbst oder 
durch beauftragte Dritte zu den in der Anlage 3 aufgeführten Abfallentsorgungsanlagen 
oder Abfallannahmestellen zu bringen. Der Transport hat in geschlossenen oder gegen 
Verlust des Abfalls in sonstiger Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen.

III.	 Entgelte für Entsorgungsdienstleistungen
15. 	 Allgemeines
15.1	 Als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung durch die/
den Kundin/Kunden erhebt die ABIKW zur Deckung der Kosten Entgelte nach Maßgabe 
dieser AEB und des diesen anliegenden Preisblattes der ABIKW für die Abfallentsorgung 
(Preisblatt). Ziffer 14.1 bleibt unberührt.
15.2	 Das Preisblatt wird ebenso wie diese AEB (vgl. Ziffer 27) im Mitteilungsblatt 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und auf der Internetseite der ABIKW (www.abikw.de) 
veröffentlicht. 
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16.	 Entgeltpflichtige
16.1	 Entgeltpflichtig sind die/der Kundinnen/Kunden. Entgeltpflichtig für Abfall-
säcke gemäß Ziffer 12.1 Satz 1 Nr. 4 ist der Erwerber. Bei Selbstanlieferungen gemäß 
Ziffer 14. ist der Anlieferer entgeltpflichtig.
16.2	 Im Falle der Ziffer 1.1 wird die/der Kundin/Kunde von ihrer/seiner Zah-
lungsverpflichtung nicht dadurch befreit, dass neben ihr/ihm andere Anschluss- und 
Benutzungspflichtige vorhanden sind. Mehrere Kundinnen/Kunden in ihrer Eigenschaft 
als auf ein Grundstück bezogene Anschluss- und Benutzungspflichtige nach § 4 Abs. 
4 und 5 AS haften als Gesamtschuldner. 
16.3	 Zeigt die/der Kundin/Kunde entgegen § 10 Abs. 3 AS in der jeweils geltenden 
Fassung einen Wechsel in der Person des Berechtigten am Grundstück nicht rechtzeitig 
an, bleibt sie/er zur Zahlung des Entgelts bis zum 1. des Monats, der auf die Anzeige über 
den Wechsel des Berechtigten oder den Zeitpunkt der positiven Kenntnis der ABIKW folgt, 
verpflichtet. Besteht das Vertragsverhältnis zwischen der ABIKW und einer/einem Kundin/
Kunden, die/der nicht Anschlusspflichtiger i. S. v. § 4 Abs. 4 AS ist, ist sie/er zur unverzüg-
lichen Anzeige der Aufgabe der Grundstücksnutzung verpflichtet; Satz 1 gilt entsprechend. 

17.	 Entgeltberechnung
17.1	 Das Entgelt besteht aus dem Personengrundentgelt und dem Volumenentgelt 
gemäß Preisblatt. Es wird entsprechend kommunalabgabenrechtlichen Grundsätzen und 
unter Beachtung der ansatzfähigen Kosten gemäß § 6 Abs. 2 AbfG LSA in der jeweils 
geltenden Fassung kalkuliert.
17.2	 Das Personengrundentgelt für die Abfallentsorgung umfasst folgende 
Leistungen:
1. 	 die Behältergestellung für Restabfall, kompostierbare Abfälle und Papier/Pappe/

Kartonagen,
2. 	 das Einsammeln, Befördern und Entsorgen von Abfällen aus privaten Haushaltungen 

(Restabfall, kompostierbare Abfälle und gewerbliche Siedlungsabfälle (anteilig für 
Grundkosten dieser Leistungen),

3. 	 die Entsorgung von schadstoffhaltigen Haushaltsabfällen, 
4. 	 die Erfassung, Verwertung und Vermarktung von Papier/Pappe/Kartonagen,
5. 	 das Einsammeln und Entsorgen von Sperrmüll,
6. 	 das Einsammeln, Befördern und Entsorgen von Elektro- und Elektronikaltgeräten, 
7. 	 die Erfüllung der Beratungspflichten nach § 38 Abs. 1 KrW-/AbfG und
8. 	 die Entsorgung von Abfällen, die im Sinne des § 11 AbfG LSA verbotswidrig abgela-

gert worden sind, einschließlich Fahrzeugen gemäß § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG, soweit 
nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen der Verursacher zur Kostentragung 
verpflichtet ist.

17.3	 Bemessungsgrundlage für das nach Monaten berechnete Personengrun-
dentgelt für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen ist die Anzahl 
der Personen, die auf dem Grundstück mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldet sind. 
Maßgebend für die Ermittlung der Anzahl der Personen sind die nach dem amtlichen 
Melderegister gemeldeten Personen.
17.4	 Bemessungsgrundlage für das nach Monaten berechnete Personengrun-
dentgelt für die Entsorgung von Abfällen von gewerblich, freiberuflich oder gemischt 
genutzten Grundstücken, für öffentliche oder private Einrichtungen sowie für Wo-
chenendgrundstücke und Kleingartenanlagen sind Einwohnergleichwerte (EWG) als 
rechnerische Regelgröße gemäß § 20 Abs. 4 AS i. V. m. Anlage 4 der AS, mit denen in 
Ermangelung wohnsitzlich gemeldeter Personen für diese Grundstücke eine vergleich-
bare Bemessung erfolgt.
17.5	 Das Volumenentgelt für die Abfallentsorgung umfasst folgende Leistungen:
1. 	 das Einsammeln, Befördern und Entsorgen von Abfällen aus privaten Haushaltungen 

(Restabfall) und von gewerblichen Siedlungsabfällen und
2. 	 das Einsammeln, Befördern und die Verwertung von kompostierbaren Abfällen. 

18.	 Volumenentgeltsätze für private Haushaltungen
18.1	 Für private Haushaltungen können folgende Entsorgungsvarianten von der/
dem Kundin/Kunden gewählt werden:
Entsorgungs-
varianten	 Leistungsvolumen	 	 	 pro Person/Monat
Variante 1	 Restabfallvolumen	 	 	 40 Liter
	 Volumen für kompostierbare Abfälle	 60 Liter
	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf
Variante 2	 Restabfallvolumen	 	 	 40 Liter 
	 Eigenkompostierung	 	 	 ./.
	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf
Variante 3	 Restabfallvolumen	 	 	 60 Liter
	 Volumen für kompostierbare Abfälle	 60 Liter
	 Volumen für Papier, Pappe, Kartonagen	 nach Bedarf
Variante 4	 Restabfallvolumen	 	 	 60 Liter
	 Eigenkompostierung	 	 	 ./.
	 Volumen für Papier, Pappe, Kartonagen	 nach Bedarf
Variante 5	 Restabfallvolumen	 	 	 60 Liter
	 Volumen für kompostierbare Abfälle	 120 Liter
	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf

Variante 6	 Restabfallvolumen	 	 	 120 Liter
	 Volumen für kompostierbare Abfälle	 60 Liter
	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf
18.2	 Erfolgt durch die/den Kundin/Kunden keine Auswahl einer der in Ziffer 18.1 
genannten Varianten, so wird das Volumenentgelt nach Variante 3 erhoben.
18.3	 Je nach ausgewählter oder nach Ziffer 18.2 zugeordneter Entsor-
gungsvariante werden jeder/jedem Kundin/Kunden die zur Entsorgung des 
Restabfalls und zur Entsorgung der kompostierbaren Abfälle von der ABIKW 
bestimmten Banderolen in entsprechender Anzahl mit einer Kundeninforma-
tion für deren Anwendung zur Verfügung gestellt. Mit diesen Banderolen hat 
die /der Kundin/Kunde die Abfallbehälter im Rahmen ihrer Bereitstellung zu 
kennzeichnen. Nur die mit gültiger Banderole gekennzeichneten Abfallbehälter 
werden geleert.
18.4	 Für die Entsorgung nicht getrennt bereitgestellter Abfälle und/oder in 
unzulässiger Weise überlassener Abfälle hat die/der Kundin/Kunde ein Entgelt in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen zu zahlen. 
18.5	 In den Fällen des § 20 Abs. 5 AS, Ziffer 12.7 entspricht das Volumenentgelt 
dem Preis der erworbenen Abfallsäcke gemäß Preisblatt.
18.6	 Bei der Auswahl bzw. Zuordnung der Entsorgungsvarianten nach Ziffer 18.1 
bzw. Ziffer 18.2 und der Bestimmung der Anzahl der zu erwerbenden Abfallsäcke nach 
Ziffer 18.5 sind die Vorgaben gemäß Ziffer 12.4 zu beachten.

19.	 Volumenentgeltsätze für gewerblich, freiberuflich oder gemischt 
genutzte Grundstücke, für öffentliche oder private Einrichtungen sowie für 
Wochenendgrundstücke und Kleingartenanlagen
19.1	 Folgende Entsorgungsvarianten können von der/dem Kundin/Kunden 
gewählt werden:
Entsorgungs-	 Leistungsvolumen	 	 	 pro Einwohner-
varianten	 	 	 	 	 	 gleichwert/Monat
Variante 1	 	 Restabfallvolumen	 	 	 60 Liter
	 	 Volumen für kompostierbare Abfälle	 60 Liter
	 	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf  
Variante 2	 	 Restabfallvolumen	 	 	 60 Liter
	 	 Volumen für kompostierbare Abfälle	 120 Liter
	 	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf
Variante 3	 	 Restabfallvolumen	 	 	 120 Liter
	 	 Volumen für kompostierbare Abfälle	 60 Liter
	 	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf
Variante 4	 	 Restabfallvolumen	 	 	 60 Liter
	 	 Eigenkompostierung	 	 	 ./.
	 	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf 
Variante 5	 	 Restabfallvolumen	 	 	 120 Liter
	 	 Eigenkompostierung	 	 	 ./.
	 	 Volumen für Papier/Pappe/Kartonagen	 nach Bedarf
19.2	 Erfolgt durch die/den Kundin/Kunden keine Auswahl einer der in Ziffer 19.1 
genannten Varianten, so wird das Volumenentgelt nach Variante 1 erhoben.
19.3	 Je nach ausgewählter oder zugeordneter Entsorgungsvariante werden 
jeder/jedem Kundin/Kunden die zur Entsorgung des Restabfalls und zur Entsorgung 
der kompostierbaren Abfälle von der ABIKW bestimmten Banderolen in entsprechender 
Anzahl gestaffelt nach Einwohnergleichwerten mit einer Kundeninformation für deren 
Anwendung zur Verfügung gestellt. Mit diesen Banderolen hat die/der Kundin/Kunde 
die Abfallbehälter im Rahmen ihrer Bereitstellung zu kennzeichnen. Nur die mit gültiger 
Banderole gekennzeichneten Abfallbehälter werden geleert. 
19.4	 Für Friedhöfe, Kirchen, Freibäder, Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime 
und ähnliche Einrichtungen ohne ständige Bewirtschaftung und Benutzung wird das 
Volumenentgelt entsprechend dem nach den tatsächlichen Abfallaufkommen orientier-
ten, bereitgestellten Restabfallbehältervolumen für die Zeit der Entsorgung auf Antrag 
bei der ABIKW anteilig auf den Entsorgungszeitraum erhoben. Die Antragstellung hat 
einen Monat vor der beabsichtigten Nutzung/Entsorgung zu erfolgen. 
19.5	 Für Kleingartenanlagen und Wochenendgrundstücke wird das Volumenent-
gelt für die Zeit der Entsorgung vom 01. April bis 30. September anteilig erhoben. Auf 
Antrag bei der ABIKW kann dieser Zeitraum verlängert werden.
19.6	 Abweichend von den in Ziffer 19.1 festgelegten Entsorgungsvarianten ist 
auf Antrag bei der ABIKW und bei Notwendigkeit unter Beachtung abfallwirtschaftli-
cher Grundsätze eine abweichende Entsorgungsvariante möglich. Für die gesonderte 
Bereitstellung weiterer Abfallbehälter berechnet sich das Volumenentgelt nach dem 
zusätzlichen Aufwand in entsprechender Anwendung der Entgeltmaßstäbe dieser AEB.
19.7	 Bei Nachweis einer dauerhaft geringeren Abfallmenge als 60 Liter im Re-
gelabfuhrzeitraum von 14 Tagen kann das Volumenentgelt auf Antrag der/des Kundin/
Kunden bei der ABIKW bis zu 50 % des gesamten Volumenentgeltes der Umleerung pro 
Jahr reduziert werden. Eine Entgeltermäßigung erfolgt einen Monat nach Antragstellung 
mit Wirkung zum nächsten Monatsersten.
19.8	 Für die Entsorgung nicht getrennt bereitgestellter Abfälle und/oder in 
unzulässiger Weise überlassener Abfälle hat die/der Kundin/Kunde ein Entgelt in Höhe 
der tatsächlichen Entsorgungsaufwendungen zu zahlen. 
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19.9	 Bei mehrmaliger Umleerung der bereitgestellten Restabfallbehälter inner-
halb des nach Ziffer 13.1 bestimmten vierzehntäglichen Abfuhrrhythmus vervielfacht 
sich das Entgelt entsprechend der Anzahl der Leerungen.
19.10	 In den Fällen des § 20 Abs. 5 AS, Ziffer 12.7 entspricht das Volumenentgelt 
dem Preis der erworbenen Abfallsäcke gemäß Preisblatt.
19.11	 Bei der Auswahl bzw. Zuordnung der Entsorgungsvarianten nach Ziffer 19.1 
bzw. nach Ziffer 19.2 und der Bestimmung der Anzahl der zu erwerbenden Abfallsäcke 
nach Ziffer 19.10 sind die Vorgaben gemäß Ziffer 12.4 zu beachten.

20.	 Wechsel der Entsorgungsvarianten
20.1	 Für den Behälteraustausch, der auf Grund eines Wechsels der Entsor-
gungsvarianten nach den Ziffern 18.1 oder 19.1 durchgeführt wird, wird ein Entgelt 
erhoben. Dies gilt nicht, wenn die/der Kundin/Kunde die Entsorgungsvariante aufgrund 
einer Änderung der Anzahl der Personen, die auf dem Grundstück mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz gemeldet sind, wechselt.
20.2	 Für die Bearbeitung von Anträgen zum Wechsel der Entsorgungsvariante 
nach den Ziffern 18.1 oder 19.1, wird ein Entgelt erhoben.
20.3	 Im Falle eines Wechsels der Entsorgungsvariante erfolgt eine äquivalente 
Rücknahme noch nicht für die bisherige Entsorgungsvariante genutzter Banderolen 
bzw. Ausgabe von Banderolen für die neue Entsorgungsvariante. Gleiches gilt im Falle 
der Reduzierung des Volumenentgeltes gemäß Ziffer 19.7.

21.	 Volumenentgelt für gesonderte Umleerungen
21.1	 Für die Inanspruchnahme von gesonderten Umleerungen – d.h. von 
über die nach den Ziffern 18.1 bzw. 18.2 oder Ziffern 19.1 bzw. 19.2 gewählten bzw. 
zugeordneten Entsorgungsvarianten hinausgehenden Abfallbehälterleerungen – ist 
der zusätzliche Erwerb von Banderolen oder zugelassenen Abfallsäcken gegen ein 
gesondertes Volumenentgelt erforderlich. 
21.2	 Die mit diesem Volumenentgelt für gesonderte Umleerungen erworbenen 
Banderolen sind an den bereitgestellten Abfallbehältern anzubringen. Nur die mit 
gültiger Banderole gekennzeichneten Abfallbehälter werden geleert. Zusätzliche Ban-
derolen können bei der ABIKW und weiteren von ihr im Abfallkalender des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld bekannt gemachten Stellen erworben werden. 

22.	 Beginn und Ende der Zahlungspflicht, Vorauszahlungen
22.1	 Für die Durchführung der Entsorgung mit Abfallbehältern entsteht der 
Anspruch gegen die/den Kundin/Kunden auf Zahlung des Entgelts mit der Zurver-
fügungstellung von Abfallbehältern durch die ABIKW oder den von ihr beauftragten 
Dritten. Werden die Abfallbehälter bis zum 15. eines Monats einschließlich zur Verfügung 
gestellt, entsteht der Anspruch auf Zahlung des Entgelts zum 1. dieses Monats. Werden 
Abfallbehälter nach dem 15. eines Monats zur Verfügung gestellt, entsteht der Anspruch 
auf Zahlung des Entgelts zum 1. des Folgemonats. 
22.2	 Bei der Verwendung von Abfallsäcken entsteht die Volumenentgeltpflicht 
mit dem Erwerb. 
22.3	 Bei Selbstanlieferungen nach Ziffer 14. entsteht die Entgeltpflicht mit der 
Anlieferung. 
22.4	 Bei anderen als den in den Ziffern 22.1 bis 22.3 genannten Leistungen 
(Sonderleistungen) entsteht der Anspruch auf Zahlung des Entgelts mit Erbringung 
der Leistung, 
22.5	 Die Entgeltpflicht nach Ziffer 22.1 endet mit dem Ende des Kalendermo-
nats, in dem die ABIKW oder der von ihr beauftragte Dritte die letzte Behälterleerung 
durchgeführt hat.

23.	 Rechnungslegung und Fälligkeit des Personengrund- und des Volu-	
	 menentgeltes
23.1	 Die ABIKW berechnet gegenüber der/dem Kundin/Kunden Vorauszahlungen 
in Höhe der voraussichtlich für das jeweilige Kalenderjahr entstehenden Personengrund- 
und Volumenentgelte.
23.2	 Über die zu zahlenden Entgelte werden der/dem Kundin/Kunden jährlich 
Rechnungen ausgestellt, in denen für die Leistungen des abgelaufenen Kalenderjahres 
der Endbetrag aufgeführt und vierteljährliche Vorauszahlungsbeträge bestimmt werden. 
Die ABIKW ist grundsätzlich berechtigt, bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist 
Änderungsrechnungen zu erstellen, soweit die zu ändernde Rechnung sachlich oder 
rechnerisch unzutreffend ist. Gelegte Rechnungen gelten dementsprechend so lange, 
bis sie durch eine neue Rechnung berichtigt oder ersetzt werden.
23.3	 Vorauszahlungen auf das Personengrundentgelt und das entsprechend 
der gewählten oder zugewiesenen Entsorgungsvariante festgesetzte Volumenentgelt 
werden zusammen in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. 
eines jeden Kalenderjahres fällig. Für die Entrichtung der Teilbeträge nach Satz 1 wird 
das Bankeinzugsverfahren empfohlen. Der sich aus der Jahresabrechnung gemäß Ziff. 
23.2 	 ergebende Endbetrag wird einen Monat nach Rechnungserhalt fällig.
23.4	 Die Entgelte für die Inanspruchnahme von Sonderleistungen nach Ziffer 
22.4 	 werden mit der Rechnungslegung, die Entgelte für die Inanspruchnahme 
der Abfallentsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen nach Ziffer 14. werden mit 
der Selbstanlieferung fällig. 

24.	 Anzeigepflicht 
Die/der Kundin/Kunde hat der ABIKW innerhalb eines Monats jede Änderung der Anzahl 
der auf dem betreffenden Grundstück mit Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldeten 
Personen schriftlich anzuzeigen. Im Übrigen sind die Anzeigepflichten nach Ziffer 
16.3 zu beachten.

25. 	 Billigkeitsrichtlinien
25.1 	 Für jede Person, die mehr als sechs Monate innerhalb eines Kalenderjahres 
(01.01. bis 31.12. eines Jahres) von ihrem Wohnsitz aus Gründen des Berufes (z. B. 
Montagearbeiter, Fernfahrer usw.) oder aus anderen Gründen (z. B. der Ausbildung, 
Berufspraktikum, Aufenthalt als Au-pair, der Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes 
oder einer vergleichbaren Tätigkeit) mehr als 182 Tage abwesend ist, wird das Perso-
nengrundentgelt gemäß Ziffer 17.2 auf Antrag bei der ABIKW zu 50 % erstattet.
25.2	 Für jede Person, die innerhalb eines Kalenderjahres (01.01. bis 31.12. eines 
Jahres) von ihrem Wohnsitz aus den in Ziffer 25.1 genannten Gründen durchgehend an 
365 Tagen abwesend ist, wird das Personengrundentgelt gemäß Ziffer 17.2 auf Antrag 
bei der ABIKW zu 100 % erstattet. 
25.3	 Erstattungsanträge sind durch die/den Kundin/Kunden schriftlich bis zum 
31.01. des folgenden Jahres bei der ABIKW zu stellen. Ein Erstattungsantrag kann erst 
gestellt werden, wenn die Voraussetzungen nach den Ziffern 25.1 oder 25.2 erfüllt sind. 
Mit dem Antrag sind die Voraussetzungen für eine Entgelterstattung durch schriftliche 
Belege nachzuweisen. Über den Antrag entscheidet die ABIKW bis zum 31.03. des 
Folgejahres. 
25.4	 Bereits in Anspruch genommene Leistungen werden mit zu gewährenden 
Erstattungen verrechnet. 

26. 	 Zahlungsverzug
26.1	 Zahlt die/der Kundin/Kunde die Teilbeträge nach Ziffer 23.1 Satz 1 nicht bis 
zum Fälligkeitszeitpunkt, so kommt sie/er in Verzug, ohne dass es einer besonderen 
Mahnung bedarf.
26.2 	 Als Folge des Verzugs hat die ABIKW neben dem weiter bestehenden 
Erfüllungsanspruch nach den gesetzlichen Bestimmungen einen Anspruch auf Ersatz 
des durch den Verzug entstandenen Verzugsschadens und Anspruch auf Zahlung von 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe.
26.3	 Daneben hat die/der Kundin/Kunde für das Erstellen von Zahlungsaufforde-
rungen ein pauschales Entgelt an die ABIKW zu zahlen. Der/dem Kundin/Kunden bleibt 
der Nachweis gestattet, Kosten in dieser Höhe seien nicht angefallen oder wesentlich 
niedriger als das pauschale Entgelt.

IV.	 Schlussbestimmungen
27. 	 Bekanntmachungen
Diese AEB und etwaige Nachträge zu den AEB werden  im Mitteilungsblatt des Landkrei-
ses Anhalt-Bitterfeld und auf der Internetseite der ABIKW (www.abikw.de) veröffentlicht.

28. 	 Information zum Datenschutz
28.1	 Die ABIKW ist nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in 
der jeweils geltenden Fassung berechtigt, die im Zusammenhang mit diesem Vertrags-
verhältnis anfallenden und zu dessen Begründung, Durchführung oder Beendigung 
erforderlichen kundenbezogenen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. 
Entsprechendes gilt für Daten in Verbindung mit dem Einzugsermächtigungsverfahren. 
Die ABIKW ist befugt, diese Daten von ihr beauftragten Dritten zu übermitteln, derer sie 
sich zur Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis bedient. 
28.2	 Gegenüber Kundinnen/Kunden nach Ziffer 1.1 ist die ABIKW zur Erfüllung 
ihrer Pflichten oder zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus diesem Vertragsverhältnis 
gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 BDSG in der jeweils geltenden Fassung berechtigt, 
1.	 bei den Meldebehörden aus dem jeweiligen Melderegister Daten über 
a.	 deren Vor- und Familiennamen sowie deren Anschrift,
b.	 die Zahl der auf dem Grundstück gemeldeten Personen sowie deren Vor- und 

Familiennamen und deren Anschrift,
c.	 die Art der Meldung dieser Personen im Sinne von Haupt- oder Nebenwohnsitz 

und den Tag ihrer An- oder Abmeldung, 
2.	 bei den Ordnungsbehörden aus den jeweiligen Gewerberegistern Daten 
über
a.	 den Namen sowie die Anschrift des von ihnen betriebenen Gewerbes,
b.	 den Namen und die Anschrift des Inhabers des Gewerbebetriebes sowie des 

Geschäftsführers und
c.	 den Tag der Errichtung des Gewerbebetriebes sowie

3.	 beim Grundbuch- oder Katasteramt aus den jeweiligen Registern Daten
a.	 darüber, wer gemäß § 10 Abs. 3 AS Berechtigte/r am Grundstück ist, und 
b.	 über deren/dessen Anschrift
zu erheben.
28.3	 Bei Selbstanlieferung ist die ABIKW oder der von ihr beauftragte Dritte 
gegenüber Kundinnen/Kunden in deren Eigenschaft als Anlieferer nach Ziffer 14. befugt, 
bei ihr/ihm Daten über
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1.	 Vor- und Familiennamen sowie die Anschrift des Abfallbesitzers und,
2.	 sofern abweichend vom Abfallbesitzer, über Name und Anschrift des anliefernden 

Transportunternehmens
zu erheben.
28.4	 Die Übermittlung von Daten an Dritte zum Zwecke der außergerichtlichen 
und/oder gerichtlichen Geltendmachung von Forderungen der ABIKW gegen die/den 
Kundin/Kunden aus diesem Vertragsverhältnis ist ihr nur nach Maßgabe von § 28 a 
BDSG in der jeweils gültigen Fassung erlaubt.
28.5	 Die ABIKW ist im Übrigen nach Maßgabe von § 28 Abs. 1 und/oder Abs. 2 
BDSG in der jeweils geltenden Fassung berechtigt, dem Landkreis die in Ziffer 28.2 
Nr. 1 bis 3 und in Ziffer 28.3 genannten Daten im Einzelfall zu übermitteln, soweit ihr 
oder dem von ihr beauftragten Dritten im Rahmen der Leistungserbringung bekannt 
wird, dass im Verantwortungsbereich der/des Kundin/Kunden ein Verstoß gegen die 
Vorschriften des KrW-/AbfG, des AbfG LSA oder der AS in den jeweils geltenden Fas-
sungen vorliegt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen könnte. Es dürfen 
nur diejenigen Daten übermittelt werden, die zur entsprechenden Überprüfung von 
möglichen Rechtsverstößen durch den Landkreis erforderlich sind.
28.6	 Soweit eine Übermittlung der Daten nach den Ziffern 28.1, 28.4 und 28.5 
durch die ABIKW erfolgt, weist die ABIKW den Dritten darauf hin, dass dieser die Daten nur 
für den Zweck verarbeiten oder nutzen darf, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden.
28.7	 Daten der/des Kundin/Kunden werden nicht zum Zwecke der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung genutzt oder übermittelt.

29. 	 Haftung für Schäden
29.1	 Auf Schadensersatz haftet die ABIKW – gleich aus welchem Rechtsgrund 
– nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten, der von ihr beauftragten Dritten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet die ABIKW nur für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, und für Schäden aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). In dem letztgenannten Fall 
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung der ABIKW auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
29.2	 Bei vorübergehenden Einschränkungen (Feiertagen), Unterbrechungen, 
Verspätungen oder Ausfällen der Abholung gilt Ziffer 13.8.
29.3	 Hinsichtlich der Haftung für Schäden im Zusammenhang mit Selbstan-
lieferungen nach Ziffer 14. und der Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen und 
Abfallannahmestellen nach Anlage 3 der AS gelten die Bestimmungen der jeweiligen 
Benutzungsordnungen der Anlagen und Annahmestellen.

30.	 Beendigung der Vertragsverhältnisse im Zusammenhang mit dem 
Einsammeln von Abfällen nach den Ziffern 3. bis 13.
30.1	 Das zwischen der ABIKW und Kundinnen/Kunden nach Ziffer 1.2 bestehende 
Vertragsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien spätestens am 15. eines Monats 
für den Schluss des Kalendermonats ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
30.2	 Ziffer 22.5 bleibt unberührt. Die Parteien können einen von Ziffer 30.1 
abweichenden Beendigungszeitpunkt verabreden. 
30.3	 Die Regelungen in Ziffer 30.1 gelten nicht für die Fälle der Selbstanlieferung 
von Abfällen nach Ziffer 14.

31. 	 Leistungsort und Gerichtsstand
Als Erfüllungsort für alle nach diesen AEB von der/dem Kundin/Kunden zu erbringen-
den Leistungen wird der Sitz der ABIKW in Bitterfeld-Wolfen vereinbart. Für Verträge 
mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB ist Bitterfeld-Wolfen der 
ausschließliche Gerichtsstand.

32. 	 Teilunwirksamkeit
Sollten einzelne Punkte dieser AEB als Bestandteil des privatrechtlichen Abfallentsorgungs-
vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dieses nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame Bestimmung ist grundsätzlich 
durch Regelungen des geltenden Rechts zu ersetzen. Liegen gesetzliche Regelungen nicht 
vor, so wird die unwirksame Bestimmung in der Weise ersetzt, dass der wirtschaftlich 
gewollte Zweck in rechtlich zulässiger Weise erreicht wird. Gleiches gilt, wenn während 
der Laufzeit des Vertrages eine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke entstehen sollte.

33.	 Inkraftkreten
Die AEB gelten für alle Entsorgungsleistungen der ABIKW ab dem 01. Januar 2011.

Bitterfeld-Wolfen, 22.06.2010

gez. Eckelmann
Geschäftsführer  

Allgemeine Entsorgungsbedingungen „AEB ABIKW“ (Fassung gültig ab 01.01.2011)
Allgemeine Entsorgungsbedingungen der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH für die 
Entsorgung von Abfällen im Auftrag des Landkreises (AEB – ABIKW)
Inhaltverzeichnis:
I.	 Allgemeines
1. 	 Vorbemerkung und Geltungsbereich
2.	 Begriffsbestimmungen
II. 	 Inanspruchnahme der Entsorgungsdienstleistungen
3. 	 Getrenntes Einsammeln von stofflich verwertbaren Abfällen 
4.	 Kompostierbare Abfälle
5.	 Schadstoffhaltige Abfälle
6.	 Kleinmengen von gefährlichen Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen
7.	 Sperrmüll 
8.	 Elektro- und Elektronikschrott
9.	 Papier, Pappe, Kartonagen
10.	 Restabfälle 
11.	 Sonstige Abfälle
12.	 Zugelassene Abfallbehälter und Einwohnergleichwert
13. 	 Durchführung der Entsorgung mit zugelassenen Abfallbehältern
14.	 Selbstanlieferung von Abfällen
III.	 Entgelte für Entsorgungsdienstleistungen
15. 	 Allgemeines
16.	 Entgeltpflichtige
17.	 Entgeltberechnung
18.	 Volumenentgeltsätze für private Haushaltungen
19.	 Entgeltmaßstäbe und Volumenentgeltsätze für gewerblich, freiberuflich 	
	 oder gemischt genutzte Grundstücke, für öffentliche oder private Einrich-	
	 tungen sowie für Wochenendgrundstücke und Kleingartenanlagen
20.	 Wechsel der Entsorgungsvarianten
21.	 Volumenentgelt für gesonderte Umleerungen
22.	 Beginn und Ende der Zahlungspflicht, Vorauszahlungen
23.	 Rechnungslegung und Fälligkeit des Personengrund- und Volumenentgeltes
24.	 Anzeigepflicht 
25. 	 Billigkeitsrichtlinien
26. 	 Zahlungsverzug
IV.	 Schlussbestimmungen
27. 	 Bekanntmachungen
28. 	 Information zum Datenschutz
29. 	 Haftung für Schäden 
30. 	 Beendigung der Vertragsverhältnisse im Zusammenhang mit dem Ein-		
	 sammeln von Abfällen nach den Ziffern 3. bis 13.
31.	 Leistungsort und Gerichtsstand
32. 	 Teilunwirksamkeit
33.	 Inkrafttreten
Diesem Beschluss wurde in der Sitzung des Kreistages am 24.06.2010 mit Beschluss-
Nr. 290-30/2010 zugestimmt.

Der Aufsichtsrat der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH hat in seiner Sitzung 
vom 22.06.2010 nachstehendes „Preisblatt“ für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
beschlossen:
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Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH
Preisblatt für die Abfallentsorgung (Gültig ab 01.01.2011)

1.	 Entgelte für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen
1.1	 Die Entgelte für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen bestehen 

aus einem Personengrundentgelt und einem Volumenentgelt.
1.2	 Das Personengrundentgelt gem. Ziffer 17.3 AEB beträgt:
Anzahl der Personen, 	 Preis/Person/	 	 ZZgl. 19 % 	 	 Preis/Person/Monat

die auf dem Grundstück 	 Monat (netto)	 	 USt.	 	 (brutto)

gemeldet sind	 	

1. bis 4. Person		 2,79 EUR	 	 0,53 EUR	 	 3,32 EUR

5. Person	 	 1,40 EUR	 	 0,26 EUR	 	 1,66 EUR

ab 6. Person	 	 0 EUR	 	 0 EUR	 	 0 EUR

1.3	 Die Höhe des Volumenentgelts gem. Ziffern 17.5 und 18. AEB richtet sich 
nach dem Restabfallvolumen und den Zusatzleistungen:
Entsorgungs-	 Restabfall-	 Zusatzleistungen	 Preis/	 Zzgl. 	 Preis/	

variante	 volumen/	 	 	 Person/	 19 %	 Person/

	 Person/Monat	 	 	 Monat	 USt.	 Monat	 	

	 	 	 	 (netto)	 	 (brutto)

Variante 1	 40 Liter	 Bereitgestelltes Volumen 	 2,14	 0,40	 2,54

	 	 für kompostierbare Abfälle 

	 	 je Person/Monat: 60 Liter

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 2	 40 Liter	 Eigenkompostierung	 1,41	 0.27	 1,68

	 	 Bereitgestelltes Volumen 

	 	 für Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 3	 60 Liter	 Bereitgestelltes Volumen für 	 2,84	 0,54	 3,38

	 	 kompostierbare Abfälle je 

	 	 Person/Monat: 60 Liter

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 4	 60 Liter	 Eigenkompostierung 	 2,11	 0,40	 2,51

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 5	 60 Liter	 Bereitgestelltes Volumen für 	 3,57	 0,67	 4,24

	 	 kompostierbare Abfälle je 

	 	 Person/Monat: 120 Liter

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 6	 120 Liter	 Bereitgestelltes Volumen für 	 4,95	 0,94	 5,89

	 	 kompostierbare Abfälle je 

	 	 Person/Monat:  120 Liter

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf 	

2.	 Entgelte für die Entsorgung von Abfällen von gewerblich, freiberuflich 
oder gemischt genutzte Grundstücke, für öffentliche oder private Einrichtungen 
sowie für Wochenend- und Kleingartengrundstücke
2.1	 Die Entgelte für die Entsorgung von Abfällen für gewerblich oder freiberuflich 
genutzte Grundstücke, für öffentliche oder private Einrichtungen sowie für Wochenend- 
und Kleingartengrundstücke bestehen aus einem Personengrundentgelt und einem 
Volumenentgelt.
2.2	 Das Personengrundentgelt wird gem. Ziffer 17.4 AEB nach Einwohner-
gleichwerten (EWG) bemessen. Es beträgt je Einwohnergleichwert:
netto 	 	 	 2,79 EUR
zzgl. Umsatzsteuer 19% 	 0,53 EUR
Gesamtpreis 	 	 3,32 EUR
2.3	 Die Höhe des Volumenentgelts gem. Ziffern 17.5 und 19. AEB richtet sich 
nach dem Restabfallvolumen und den Zusatzleistungen:

Entsorgungs-	 Restabfall- 	 Zusatzleistungen	 Preis/	 Zzgl	 Preis/

variante	 volumen/	 	 	 EWG/	 19 %	 EWG/

	 EWG/Monat	 	 	 Monat	 USt.	 Monat

	 	 	 	 (netto)	 	 (brutto)

Variante 1	 60 Liter	 Bereitgestelltes Volumen 	 2,84	 0,54	 3,38

	 	 für kompostierbare Abfälle je 

	 	 Einwohnergleichwert/Monat: 

	 	 60 Liter

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 2	 60 Liter	 Bereitgestelltes Volumen 	 3,57	 0,67	 4,24

	 	 für kompostierbare Abfälle je 

	 	 Einwohnergleichwert/Monat: 

	 	 120 Liter 

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 3	 120 Liter	 Bereitgestelltes Volumen 	 4,95	 0,94	 5,89

	 	 für kompostierbare Abfälle je 

	 	 Einwohnergleichwert/Monat: 

	 	 60 Liter

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 4	 60 Liter	 Eigenkompostierung 	 2,11	 0,40	 2,51

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

Variante 5	 120 Liter	 Eigenkompostierung 	 4,23	 0,80	 5,03

	 	 Bereitgestelltes Volumen für 

	 	 Papier/Pappe/Kartonage:

	 	 Nach Bedarf	

 
3.	 Weitere Leistungen/Preise
3.1	 Behälteraustausch gem. Ziffer 20.1 AEB: 
	 netto 	 	 	 4,20 EUR
	 zzgl. Umsatzsteuer 19% 	 (0,80 EUR)
	 Gesamtpreis 	 	 5,00 EUR
3.2	 Wechsel der Entsorgungsvariante gem. Ziffer 20.2 AEB: 
	 netto 	 	 	 6,05 EUR
	 zzgl. Umsatzsteuer 19% 	 (1,15 EUR)
	 Gesamtpreis 	 	 7,20 EUR
3.3	 Gesonderte Umleerungen gem. Ziffer 21. AEB für Restabfall:
Behältervolumen	 Preis/Umleerung 	 Zzgl. 19 % USt.		 Preis

	 	 (netto)	 	 	 	 gesamt (brutto)

60 Liter	 	 2,11 	 	 0,40 	 	 2,51 

120 Liter	 	 4,23 	 	 0,80 	 	 5,03 

240 Liter	 	 8,45 	 	 1,61 	 	 10,06 

1.100 Liter	 	 38,73 	 	 7,36 	 	 46,09 

3.4	 Gesonderte Umleerungen gem. Ziffer 21 AEB für Bioabfall:
Behältervolumen	 Preis/Umleerung 	 Zzgl. 19 % USt.		 Preis

	 	 (netto)	 	 	 	 gesamt (brutto)

60 Liter	 	 0,73 	 	 0,13	 	 0,86 

120 Liter	 	 1,45 	 	 0,28 	 	 1,73 

240 Liter	 	 2,91 	 	 0,55 	 	 3,46 

3.5	 Erwerb von Abfallsäcken (60 l) gem. Ziffer 18.5, 19.10 und 21.1 AEB:
Restabfall/je Sack netto 	 	 2,11 
zzgl. Umsatzsteuer 19% 	 	 (0,40 )
Gesamtpreis 	 	 	 2,51 
Bioabfall/je Sack netto 		 	 0,73 
zzgl. Umsatzsteuer 19% 	 	 (0,13 )
Gesamtpreis 	 	 	 0,86 
3.6	 Erstellen von Zahlungsaufforderungen gem. Ziffer 26.3 AEB:
Schriftliche Mahnung	 	 	 0,00  
Letzte vorgerichtliche Mahnung	 	 5,00 

gez. Eckelmann
Geschäftsführer

Diesem Beschluss wurde in der Sitzung des Kreistages am 24.06.2010 mit Beschluss-
Nr. 289-30/2010 zugestimmt.
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Bekanntmachungen des Abwasserzweckverbandes 
Westliche Mulde

Die nächste Ausschusssitzung des AZV Westliche Mulde findet am 26.07.2010  um 
14.00 Uhr in der Berliner Str. 06, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Beratungsraum Zimmer 
9, statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
TOP 1 -	 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 		

Beschlussfähigkeit, Bestimmung des Protokollführers
TOP 2 -	 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung	
TOP 3 -	 Einwendungen zur Niederschrift  vom 05.07.2010 
TOP 4 -	 Mitteilung der Beschlüsse aus der nicht öffentlicher Sitzung vom 

05.07.2010
TOP 5 -	 Informationen, Anfragen
Nicht öffentlicher Teil
-	 Rechtsangelegenheiten
-	 Stundungsangelegenheiten
-	 Vergaben

Bitterfeld-Wolfen, 01.07.2010

gez.  Tetzlaff
Vorsitzender der Verbandsversammlung Abwasserzweckverband Westliche Mulde

Satzung zur 3. Änderung der Satzung des AZV Westliche Mulde (AZV) 
über die Erhebung von Anschlussbeiträgen für die Möglichkeit der In-
anspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen und über 
die Kostenerstattung für Anschlusskanäle (Beitragssatzung)

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in 
ihrer Neufassung vom 10.08.2009 (GVBl.LSA Seite 383) und der §§ 9 und 16 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) gemäß Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) und der §§ 6, 6b und 6c des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG LSA) gemäß Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 406) in den jeweils 
aktuellen Fassungen sowie der Neufassung der Verbandssatzung vom 07.11.2005 und 
der Neufassung der Entwässerungssatzung vom 10.11.2008 in den jeweils aktuellen 
Fassungen hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Westliche 
Mulde in öffentlicher Sitzung am 14.06.2010 folgende Satzung zur 3. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen für die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der zentra-len öffentlichen Abwasseranlagen und über die Kostenerstattung für 
Anschlusskanäle beschlossen:

ARTIKEL I - Änderungen

§ 11 Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt neugefasst:

„Übergroße Wohngrundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohn-
zwecken dienen, werden bis zu einer beitragsfähigen Flä-che von 1159 m² voll und mit 
der restlichen Fläche nur zur Hälfte veranlagt.“

ARTIKEL II - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.

Bitterfeld-Wolfen, 14.06.2010

gez. Koeckeritz					     -Siegel-
Verbandsgeschäftsführerin 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses  2009 des Abwasserzweck-
verbandes Westliche Mulde

1.	 Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2009 des AZV 
Westliche Mulde

Die Verbandsversammlung des AZV Westliche Mulde beschließt auf der Grundlage des 
Eigenbetriebsgesetzes § 18 (4) und § 11 der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit dem § 2 des Gesetzes über ein Neues kommunales 
Haushalts – und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen - Anhalt die 
Feststellung des Jahresabschlusses 2009 für den AZV Westliche Mulde gemäß beilie-
gendem Prüfbericht:

Bilanzsumme:				    145.355.199,56 EUR
dav. entfallen auf der Aktivseite auf:			 
-  das Anlagevermögen				   132.454.090,80 EUR
-  das Umlaufvermögen			     12.431.978,79 EUR
-  die Rechnungsabgrenzungsposten			   469.129,97 EUR
dav. entfallen auf der Passivseite auf:
-  das Eigenkapital			    	   17.218.965,44 EUR
-  die Sonderposten aus Zuwendungen	  	   22.706.220,64 EUR
-  die Sonderposten aus Verrechnung	  	     4.861.768,00 EUR
   der Abwasserabgabe
-  die empfangenen Ertragszuschüsse		                 31.630.693,40 EUR
-  die Rückstellungen				        9.123.333,92 EUR
-  die Verbindlichkeiten				     59.814.218,16 EUR
		              
Jahresgewinn:		    	               	   - 3.585.126,23 EUR              
Summe der Erträge		    	  	   13.873.827,33 EUR 
Summe der Aufwendungen		                	   17.458.953,56 EUR

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 2009 in der obengenannten Form 
fest und erteilt der Verbandsgeschäftsführerin die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2009.

2.	 Jahresverlust:
Die Verbandsversammlung beschließt das Jahresergebnis 2009 wie folgt zu verwenden:
Der Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2009 in Höhe von 3.585.126,23 EUR wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Aufgrund der Bilanzierung von bisher innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesenen  
Kostenüberdeckungen für frühere Wirtschaftsjahre innerhalb der sonstigen Rückstel-
lungen, wird im Wirtschaftsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 2.521.213,35 EUR aus der 
zweckgebundenen Rücklage und in Höhe von 2.060.186,65 EUR aus den Gewinnen der 
Vorjahre entnommen. Damit ist der Verlust vollständig ausgeglichen.

3.	 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers der BDO
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus  Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Abwasserzweckverband Westliche Mulde, Bitterfeld-Wolfen, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen  Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zweckverbandes.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 131 GO LSA unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf  die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweck-
verbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden  landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des 
Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 des Abwasserzweckverband Westliche Mulde, Bitterfeld-Wolfen, haben wir in 
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Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Leipzig, 12. März 2010
BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez.	 Dr. Hammer		  ppa. Funk
Wirtschaftsprüferin 			   Wirtschaftsprüfer

4.	 Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld
„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 12.03.2010 abgeschlossener 
Prüfung durch die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, 
Leipzig, die Buchführung und der Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes 
Westliche Mulde den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Abwasserzweckverbandes.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Im Auftrag

gez. Fanneß
Amtsleiter 

5.	 Bekanntmachung
Der vorstehende Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Bericht zur Jahresabschlussprüfung 2009 liegt ab dem 05.08.2009, an sieben 
aufeinander folgenden Werktagen, zur Einsichtnahme im Betriebssitz  des Abwasser-
zweckverbandes Westliche Mulde, in Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Berliner Str. 06, 
im Sekretariat, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr (dienstags bis 18.00 Uhr, freitags 
bis 14.00 Uhr) öffentlich aus.

Bitterfeld-Wolfen, 30.06.2010

gez.  Koeckeritz
Verbandsgeschäftsführerin Abwasserzweckverband Westliche Mulde

Bekanntmachungen des Wasserverbandes „Fuhnetal“

Bekanntmachung für die Mitgliedsgemeinden des Wasserverbandes 
„Fuhnetal“ Gemeinde Görzig, Stadt Südliches Anhalt mit den Ortschaften 
Glauzig, Trebbichau an der Fuhne, Wieskau, Radegast, Stadt Zörbig mit 
den Ortschaften Schortewitz und Cösitz

Zu der am 11.08.2010, 19.00 Uhr, stattfindenden 4. öffentlichen und nichtöffentlichen 
Sitzung des Jahres 2010 der Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Fuhnetal“ 
im Büro des Wasserverbandes, Radegaster Straße 11a, lade ich Sie hiermit herzlich ein.

Tagesordnung:
I.	 Öffentlicher Teil
1.	 Eröffnung und Begrüßung
2.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.	 Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.	 Feststellung der Tagesordnung und der dafür vorliegenden Anträge
5.	 Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung vom 23.06.2010
6.	 Bericht der Verbandsgeschäftsführerin und des Geschäftsbesorgers
7.	 Diskussion und Beschlussfassung zur 4. Änderungssatzung zur Neufassung der  	

Verbandssatzung des Wasserverbandes „Fuhnetal“ mit Inkrafttreten ab dem 	
01.09.2010 (Beschluss-Nr. 07/04/10)

8.	 Diskussion und Beschlussfassung zur Erhöhung des Stammkapitals (Beschluss-
Nr. 08/04/10)

9.	 Genehmigung des Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung mit der 	
Gemeinde Görzig  und dem Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziehte

	 (Beschluss-Nr. 09/04/10)
10.	 Sonstiges
11.	 Schließung der Sitzung

Görzig, 01.07.2010

Zahradnik
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Bekanntmachung für die Mitgliedsgemeinden des Wasserverbandes „Fuhnetal“
Gemeinde Görzig, Stadt Südliches Anhalt mit den Ortschaften Glauzig, Trebbichau 
an der Fuhne, Wieskau, Radegast, Stadt Zörbig mit den Ortschaften Schortewitz 
und Cösitz
In der 3. Sitzung des Jahres 2010 der Verbandsversammlung des Wasserverbandes 
„Fuhnetal“, am 23.6.2010, wurde folgenden Beschlüssen zugestimmt.

Feststellung des Jahresabschlusses 2008 (Beschluss-Nr. 07/03/10); Entlastung des 
Verbandsgeschäftsfühers für das Wirtschaftsjahr 2008 (Beschluss-Nr. 08/03/10); Ent-
lastung des Stellvertreters des Verbandsgeschäftsführers für das Wirtschaftsjahr 2008 
(Beschluss-Nr. 09/03/10); Beschlussfassung zur 1. Änderung des Kaufvertrages zum 
Verkauf von nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen (Beschluss-Nr. 10/03/10);
Beschlussfassung zum Angebot des Wasserzweckverbandes Saale-Fuhne-Ziethe (WVS) 
für die Gemeinde Görzig wegen des beabsichtigten Austrittes aus dem Wasserverband 
Fuhnetal (Beschuss-Nr. 11/03/10)

Mit Beschluss 07/03/10 hat die Verbandsversammlung den Jahresabschluss 2008 
festgestellt. Diesem liegen der Prüfvermerk des Abschlussprüfers so wie der erteilte 
Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
vom 11.6.2010 zu Grunde.

1.	 Feststellung des Jahresabschlusses 2008
1.1	 Bilanzsumme			   2.895.911,24 EUR
1.1.1	 davon entfallen auf der Aktivseite auf
	 - das Anlagevermöge			   2.417.002,52 EUR
	 - das Umlaufvermögen			     116.824,83 EUR
	 - das Guthaben bei Kreditinstituten		    362.083,89 EUR

1.1.2	 davon entfallen auf der Passivseite auf
	 - den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag       - 51.169,47 EUR
	 - den Sonderposten für Investitionszuschüsse	 1.279.944,74 EUR
	 - die Rückstellungen			        27.747,29 EUR
	 - die Verbindlichkeiten			   1.639.388,68 EUR

1.2	 Jahresverlust			       21.165,09 EUR 
1.2.1	 Summe der Erträge			      131.625,33 EUR
1.2.2	 Summe der Aufwendungen		     152.790,42 EUR

2.	 Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
2.1	 bei einem Jahresgewinn
a)	 zur Tilgung des Verlustvortrages                                          
b)	
c)	 zur Einstellung in Rücklagen
d)	 zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers
e)	 auf neue Rechnung vorzutragen		
		
2.2.	 bei einem Jahresverlust
a)	 zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				  
b)	 aus dem Haushalt des Aufgabenträgers
c)	 auf neue Rechnung vorzutragen			    21.165,09 EUR
(wird gemäß Wirtschaftsplan 2010 in den Jahren 2011 bis 2013 ausgeglichen)

Der Jahresabschluss 2008, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk und die Erfolgs-
übersicht liegen im Büro des Wasserverbandes „Fuhnetal“ in 06369 Görzig, Radegaster 
Straße 11a, in der Zeit vom 26.7.2010 – 6.8.2010 zu den Bürozeiten von 9.00 Uhr bis 
15.00 Uhr zur Einsicht aus.

Görzig, den 30.6.2010

Glauch
Verbandsgeschäftsführerin

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Fuhne“

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2008

Die nachstehende Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserzweckverbandes 
„Fuhne“, der Verwendung des Ergebnisses sowie des Ergebnisses der Prüfung des 
Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2008 sowie der Entlastung der Verbands- und 
Geschäftsführung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1b) der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 18 
Abs. 5 des Eigenbetriebsgesetzes LSA vom 24.03.1997 (GVBl. LSA 446), in der derzei-
tig gültigen Fassung, liegt der Bericht über die Jahresabschlussprüfung mit Anlagen 
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vom 19.07.2010 bis 02.08.2010 in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes 
„Fuhne“, in 06193 Löbejün, An der Voigtei 1 zu den festgelegten Sprechzeiten öffentlich 
zur Einsichtnahme aus.
Mittwoch  07.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag    13.00 bis 16.00 Uhr

Löbejün, den 29.06.2010

gez.Haak
Verbandsgeschäftsführer    Siegel

Feststellung des Jahresabschlusses 2008 des AZV „Fuhne“
Beschluss VV 220610/1 der Verbandsversammlung vom 22.06.2010

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Fuhne“ stellt den Jahres-
abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 fest: 

1.1 Bilanzsumme   24.688.229,84 EUR
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite 
 auf das Anlagevermögen  22.055.973,05 EUR
 auf das Umlaufvermögen      2.631.988,13 EUR
 auf Rechnungsabgrenzungsposten              268,66 EUR

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite 
 auf das Eigenkapital     1.712.291,29 EUR
 Sonderposten für Investitionszuschüsse 6.790,776,09 EUR
 auf Sonderposten Abwasserabgabe 1.385.805,49 EUR
 auf die empfangenen Ertragszuschüsse 8.659.172,35 EUR
 auf die Rückstellungen      480.218,67 EUR
 auf die Verbindlichkeiten  5.659.965,95 EUR

1.2 Jahresgewinn        96.018,84 EUR
1.2.1 Summe der Erträge   2.166.983,07 EUR
1.2.2 Summe der Aufwendungen  2.070.964,23 EUR

und beschließt
1. den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers
2. den Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes
3. den Lagebericht des Verbandsgeschäftsführers
4. die Behandlung des Jahresgewinnes
Vortrag auf neue Rechnung    96.018,84 EUR

Die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers Jürgen Haak und des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung im Wirtschaftsjahr 2008, entsprechend § 108 Abs. 3,4 der 
Gemeindeordnung des Landes Sachsen Anhalt wird erteilt. 

gez. Hauschild
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers
Mit dem Prüfbericht des mit der Prüfung beauftragten „Dipl.-Kfm. Henschke und Partner 
GbR Wirtschaftsprüfer-Steuerberater“ zum 31.12.2008 wurde dem Jahresabschluss 
2008 des Abwasserzweckverbandes „Fuhne“ folgender Bestätigungsvermerk erteilt.

„Ich haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des AZV 
Fuhne für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach dem Eigen-
betriebsgesetz, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzungen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
des Verbandes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut für Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Verbandes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 

die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für meine Beurteilung bildet.
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Verbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.“

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Saalekreis
zur Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2008 des Abwasserzweck-
verbandes „Fuhne“

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine eigenen Feststellungen zum Jahresabschluss, 
zum Prüfungsbericht und zum Vermerk des Wirtschaftsprüfers getroffen und tritt dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers bei.

Es wird festgestellt, dass nach pfl ichtgemäßer, am 22. Dezember 2009 abgeschlossener 
Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Henschke und Partner GbR die Buchführung und der Jahresabschluss 
des Abwasserzweckverbandes Fuhne den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.

Merseburg, 05. Mai 2010

gez. Schneider
Amtsleiterin

Bekanntmachung des Zweckverbandes TechnologiePark 
Mitteldeutschland 

Der Zweckverband TechnologiePark Mitteldeutschland hat in der Sitzung der Verbands-
versammlung am 27.02.2008 den Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan „Am 
Stakendorfer Busch - Ost“, Gemarkung Sandersdorf, Flur 1, gefasst. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fi ndet am 02.08.2010 
um 18.00 Uhr, in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes TechnologiePark Mittel-
deutschland, OT Thalheim, Sonnenallee 23-25, 06766 Bitterfeld-Wolfen, statt. Es wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichtet, sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Bitterfeld-Wolfen, 23.06.2010

gez. Mennicke
Verbandsgeschäftsführer

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 

06.08.2010




